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Die Wucht des Mobs

Randale nach dem  Spiel FC St. Pauli
und Hansa Rostock in Hamburg – und
unsere Kolleginnen und Kollegen müssen
wieder den Kopf hinhalten: „Sieben
Leichtverletzte aus der 1. Einsatz-
hundertschaft mit Prellungen, zwei
schwerverletzte Beamte aus der BFE
(Armbruch und durchtrennter Vene mit
verletztem Nerv in der Wade) – das ist die
bittere Bilanz meines härtesten Fußball-
einsatzes, den ich in meiner zwölfjährigen
Zeit in der BFE zu bewältigen hatte“,
meinte Jürgen Herdes, Vorsitzender der
GdP-Regionalgruppe AFB (Aus-  und
Fortbildung Bereitschaftspolizei).

Die GdP wird auf ihrem Symposium
„Fußball und Gewalt“ am 14. und 15. Mai
2009 im Olympiastadion Berlin mit Ver-
antwortlichen aus Fußball, Politik, Polizei

Am 10. März 2009 ist unser Freund und Gründungsvater
des Bezirks Bundesgrenzschutz, Hans Dieter Wimmer ver-
storben. Als langjähriger Vorsitzender und Ehrenvorsitzen-
der hat er sich in der Gewerkschaft der Polizei und in den
Personalvertretungen mit großer Kraft und Leidenschaft für
die Menschen in der Bundespolizei und die Entwicklung des
früheren Bundesgrenzschutzes zu einer modernen und
zukunftsfähigen Bundespolizei eingesetzt.

Auch als Mitglied im Geschäftsführenden Bundesvorstand
der GdP und als stellv. GdP-Bundesvorsitzender stellte
Dieter Wimmer sein Wissen, seine Erfahrungen und seine
Kraft für die Gewerkschaftsarbeit bereit.
Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. In unserer Organisation wird er immer
einen herausragenden Platz haben.
Wir werden unseren Freund in ehrendem Gedenken behalten.

In tiefer Trauer

Gewerkschaft der Polizei, Gewerkschaft der Polizei,
Bundesvorstand Bezirk Bundespolizei
Konrad Freiberg Josef Scheuring, Vorsitzender

Nachruf

Hugo Müller,
GdP-Vorsitzen-
der im Saarland
und stellvertre-
tender Bundes-
vorsitzender fei-
erte am 10. März
seinen 50 Ge-
burtstag. Seiner
Einladung war
viel Prominenz
gefolgt, an der Spitze der Innenminister
des Saarlandes, Klaus Meiser (CDU), der
dem Sozialdemokraten Hugo Müller aus-
drücklich für den fairen, offenen Dialog
zwischen GdP und Landesregierung
dankte. Man arbeite im Sinne der Polizei-
beschäftigen harmonisch und ziel-
orientiert zusammen.

Gratulation und Dank für die effekti-
ve Zusammenarbeit im Geschäftsführen-
den Bundesvorstand kam auch vom GdP-
Bundesvorsitzenden Konrad Freiberg, der
es sich mit einigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle in
Berlin nicht nehmen ließ, dem Jubilar per-
sönlich beste Wünsche zu überbringen.

Dirk Schnubel

SAARLAND:

Der Landes-
Vorsitzende wurde 50

Rostocker Fans zünden am 6.3.09 beim
Zweitliga-Nordduell zwischen dem FC St.
Pauli und Hansa Rostock bangalische Feu-
er im Stadion. Die Hamburger Polizei steht
mit einem Großaufgebot bereit.
                               Foto: Bodo Marks/dpa

Polizisten werden im Hamburger Stadtteil
St. Pauli mit Feuerwerkskörpern beworfen.

                  Foto: Bodo Marks/dpa

und Medien nach Strategien suchen, wie
solche Eskalationen künftig eingedämmt
werden können.

Wie lange kann die Polizei diesen Be-
lastungen noch standhalten – aus perso-
nellen Gründen.

Also Fußball vor leeren Rängen spie-
len? Spiele auch mal absagen oder zeit-
lich verlegen? Auch solche unpopulären
Methoden werden im Gespräch sein.

tetz
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Nachdem die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in den Län-
dern wiederum vertagt wurden, machten bundesweit die Beschäftigte
mit Warnstreiks und Demos noch einmal erfolgreich Druck auf die Arbeit-
geber – darunter viele tausend Kolleginnen und Kollegen. Hier einige Bei-
spiele:

Thüringen: 1.000 Tarifbeschäftigte, Be-
amtinnen und Beamte haben sich am 26.
Februar 2009 an den Aktionen ihrer GdP-

Kreisgruppen beteiligt. In „Aktiven Mit-
tagspausen“ brachten sie ihre Forderun-
gen auf den Punkt: „Sicherheit gibt es
nicht zum Nulltarif“.

Monika Pape/Foto: Marieta Lindner

Schleswig-Holstein: In Kiel demonst-
rierten fast 4.500 Beschäftigte vor dem
Landeshaus, um ihrer Forderung nach ei-

ner Gehaltsanhebung noch einmal un-
missverständlich zu verdeutlichen. Ange-
führt vom GdP-Landesvorsitzenden Oli-
ver Malchow schlossen sich rund 1.000 zu-
nehmend wütende Beschäftigte der
Schutz-, Wasserschutz- und Kriminalpoli-
zei sowie der Justiz dem Protestzug an.

Text und Foto: Thomas Gründemann

Bayern: Bei einer zentralen Kundge-
bung in Nürnberg am 26.2.2009 demonst-
rierten ca. 500 im Warnstreik befindliche
Tarifbeschäftigte für ein verbessertes An-
gebot der TdL – unterstützt von unifor-

mierten Polizeibeamten. Ver.di hatte ihre
Mitglieder ebenfalls zum Warnstreik auf-
gerufen; somit kamen ca. 5.000 Kollegin-
nen und Kollegen aus ganz Bayern nach
Nürnberg, um ein klares Zeichen für die

letzte Verhandlungsrunde zu setzen (l. der
Bayerische GdP-Vorstizende Harald
Schneider).

Text und Foto: Markus Wimmer

Brandenburg: Ca. 5.000 Kolleginnen
und Kollegen unterstrichen am 26. Feb-
ruar 2009 in Potsdam ihre Forderung nach
8-%iger Tariferhöhung. Besonders wü-
tend machte sie der Brandenburger

Finanzminister Speer,  der laut über eine
mögliche Abkoppelung des Ostens „nach-
dachte“.

Text und Foto: Micha Peckmann

Saarland: Innerhalb weniger Tage zum
dritten Mal waren ca. 50 saarländische
Polizeibeschäftigte am 27. Februar bei der
2. Großdemo der Gewerkschaften des öf-

fentlichen Dienstes in Saarbrücken auf
den Beinen. Trotz der hohen dienstlichen
Belastungen über die Fastnachttage woll-

ten sie dabei sein, als Ministerpräsident
Peter Müller aufgefordert wurde, mäßi-
gend auf den Verhandlungsführer der
TdL, Hartmut Möllring, einzuwirken, um
einen vertretbaren Kompromiss zu errei-
chen.

Text und Foto: Lothar Schmidt

Nordrhein-Westfalen:  Nur vier Tage
nach dem Rosenmontagsumzug fuhr am
27. Februar erneut ein Karnevalswagen

durch die Düsseldorfer Innenstadt, beglei-
tet von 10.000 demonstrierenden Polizis-
ten und Feuerwehrleuten, Lehrern und
Verwaltungsangestellten aus ganz NRW,
die so auf ihre Forderung nach 8 Prozent
Gehaltserhöhung aufmerksam machen
wollten. Der Wagen einer Düsseldorfer
Karnevalsgesellschaft, der in einer Nacht-
und Nebelaktion um die Köpfe der typi-
schen Berufsgruppen des öffentlichen
Dienstes ergänzt worden war – vom
Polizeibeamten bis zum Oberlehrer –,
schaffte es als Bildmotiv nicht nur in die
bundesweite Presse, sondern war selbst
bei den Potsdamer Tarifverhandlungen
Tagesgespräch.

Text und Foto: Stephan Hegger

Erfolgreich Druck gemacht
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Altersmäßig fortgeschritten

Na toll, endlich ein Ingenieur bei der
Polizei, der den Überblick und das Wis-
sen für sich gepachtet hat. Genau diese Art
der Vorgesetzten hat Koll. Freuding in sei-
nem meinetwegen etwas polemischen,
aber doch richtigen Artikel beschrieben.
Solche Vorgesetzten sind es doch, die al-
les aber auch wirklich alles, was von oben
kommt, widerspruchslos abnicken. Sie
nehmen das, was von der Basis, den Hand-
werkern kommt, (was ist an dem Artikel
von R. W. nicht von der ersten bis zur letz-
ten Zeile gleichfalls polemisch?) gar nicht
mehr wahr. Handwerker können einfach
keinen Einblick haben, dazu braucht es
eben Ingenieure wie R. W. Welche Arro-
ganz spricht aus diesen Zeilen!?

Ich könnte mir ja getrost einreden, Gott
sei Dank arbeite ich in Bayern und bin vor
solchen Ingenieuren gefeit, aber weit ge-
fehlt, es ist hier nicht anders als in allen
anderen Bundesländern auch.

So, und nun freu ich mich auf einen
Rapport bei einem „unserer“ Ingenieure.

Werner Lades, KG Kaufbeuren

Zu: Leserbrief von Roland
Wössner, DP 3/09

Ein interessanter Vergleich von Ingeni-
euren und Handwerkern. Nur leider wer-
den bei der Polizei Ingenieure von Ingeni-
euren ausgebildet. Der Handwerker bei der
Polizei lernt sein Handwerk auf der Straße
von der Pike auf. Ein interner Erfahrungs-
austausch von unten nach oben gibt es nicht
bzw. ist nicht erwünscht.

In der Wirtschaft arbeiten Ingenieure und
Handwerker Hand in Hand, um das best
mögliche Ergebnis zu erzielen. Bei der Po-
lizei setzen die Ingenieure 1:1 das um, was
ihnen von der Politik vorgegeben wird. Kri-
tik ist nicht erwünscht und für die eigene
Karriere (der Ingenieure) auch nicht förder-
lich. Der Handwerker wird schon gar nicht
gefragt. Der beleuchtet die Themen ja nur
aus Handwerkersicht.

Fakt ist aber, dass der Handwerker vor
Ort – also am Bürger – arbeitet. Er be-
kommt also die Rückmeldung vom „Kun-
den“.

Der Ingenieur befasst sich überwiegend
nur mit theoretischen Dingen.

Die vielen Neuorganisationen, die ich
nun in meiner fast 35-jährigen Dienstzeit
mitgemacht habe, haben gezeigt, dass es
nicht darum geht, die Polizei  und die inter-
nen Abläufe zu verbessern. Hier waren
immer wirtschaftliche Aspekte im Vorder-
grund. Der Sache selber war das nicht dien-

Um keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen: Es ist überhaupt nicht
dramatisch, 50 und älter zu sein. Der
Charme eines jeden Alters ist unbestrit-
ten. Auch bei der Polizei. Nur, wenn die
Hälfte 50 und darüber ist und immer
noch wie mit 40 Verbrecher fangen soll,
dann verliert sich der Charme irgend-
wann, weil der Gegner zunehmend auf
der Gewinnerseite stehen könnte.

Und das Fatale: In
zehn Jahren sind
die 50-Jährigen 60.
Sicher ist der eine
oder andere dann
noch fit wie mit 40,
aber eben nicht je-
der. Und nicht den
ganzen Tag lang.
Anthony Quinn
meinte mal: „Auch
mit sechzig kann
man noch vierzig
sein – aber nur
noch eine halbe
Stunde am Tag“.
So weit möchte ich
zwar nicht gehen,
aber es ist etwas
dran.
Der ganz ernsthaf-

te Teil: Wir sind in der Polizei alters-
mäßig sehr weit fortgeschritten. Seit
Jahren macht die GdP auf dieses Pro-
blem aufmerksam, das sich durch die
Verlängerung der Lebensarbeitszeit in
den Ländern und die viel zu geringe
Zahl von Einstellungen über die
vergangenen Jahre noch verschärft hat.
Gleichzeitig nahmen und nehmen in al-
len polizeilichen Bereichen die Arbeits-
belastung und Arbeitsverdichtung zu.
Das gilt für die Beamtinnen und Beam-
ten, wie für die Tarifbeschäftigten. Wir
kennen das zur Genüge.

Und weil hier etwas falsch läuft, muss es
dringlichst korrigiert werden – im Inter-
esse der inneren Sicherheit, aber auch im
Interesse jeder einzelnen Kollegin und
Kollegen. Und es tut sich auch bereits
einiges: In einzelen Ländern wurde die
Personalentwicklung ab 2008 aufgrund
der demografischen Entwicklung korri-
giert: Die Zahle der Einstellungen wur-
de erhöht.
Das ist eine Möglichkeit, die Überalte-

rung in der Polizei zu drücken.
Aber eben nur dann, wenn es genügend
Bewerberinnen und Bewerber für den
Polizeiberuf gibt. Wir merken es doch
heute schon: Es wollen längst nicht mehr
so viele wie einst Polizistin oder Polizist
werden, und von den Bewerberinnen
und Bewerbern sind bei Weitem nicht
alle geeignet. Das liegt auch daran, dass
der Polizeiberuf an Attraktivität einge-
büßt hat. So konkret muss man das sa-
gen. Wenn ich mir in den vergangenen
DP-Ausgaben und auch in der vorliegen-
den DP die Leserzuschriften ansehe,
dann wird da eine ganze Menge an Un-
zufriedenheit und Frust mit dem tägli-
chen Dienst, mit Führungsqualität und
mit dem wahrgenommenen Stellenwert
der Polizei deutlich.
Aber das Altersproblem in der Polizei
lässt sich nicht allein mit vermehrten
Neueinstellungen lösen.
Viele Behörden werden in wenigen
Jahren einen Anteil an über 50-jährigen
Mitarbeitern von deutlich über 50 %
haben. Darauf muss man vorbereitet
sein und die entsprechenden Rahmen-
bedingungen schaffen. Das reicht von
einem effektiven Gesundheits-
management für alle Beschäftigten bis
hin zu hohen Anforderungen an
Führungsverhalten.

Die Lebenserwartung wächst also.
„Lebenserwartung“ sollte aber nicht
nur als eine Alterszahl gesehen werden,
sondern durchaus auch als Erwartung
des Einzelnen an unsere Gesellschaft,
was die Lebens- und Arbeitsqualität
betrifft.
Und hier haben wir einen ganz kon-
kreten Auftrag:
„Sie erstrebt insbesondere die Verbesse-
rung der allgemeinen Arbeits- und Le-
bensbedingungen sowie des Beamten-
und Arbeitsrechts.“ So steht es im § 2
unserer Satzung.
Dem müssen und werden wir uns unter
den konkreten Bedingungen stellen. Es
wäre unverantwortlich, die Gestaltung
der Jahre 2015, 2020, 2030 und darüber
hinaus den Mathematikern, Statistikern
oder den Politikern zu überlassen …
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forum
LESERMEINUNG

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen, um möglichst
viele Kolleginnen und Kollegen zu
Wort kommen zu lassen. Abgedruck-
te Zuschriften geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
Anonyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt.

Kontakt zur Redaktion:

GdP-Bundesvorstand
Redaktion Deutsche Polizei
Stromstraße 4
10555 Berlin
Tel.: 030/39 99 21-114
Fax: 030/39 99 21-190
E-Mail:
gdp-redaktion@gdp-online.de

lich. Aber Politiker verfolgen ja auch ganz
andere Ziele.

Die Polizeiarbeit hat sich in den letzten
Jahrzehnten nicht groß verändert. Lediglich
die Anforderungen sind gestiegen.

Fakt ist: Solange unsere Ingenieure nach
unten betriebsblind sind und nach oben al-
les schönreden wird sich an der Sachlage
auch nichts ändern.

 Martin Irnich, per E-Mail

 Schön, dass der Autor mit seinem Buch
„Der Bibuka ...Deutscher, ...Polizist, ...und
doch nur ein Kanake?!“ einen Einblick in
seine Gedankenwelt gibt. Aber ich glaube,
kein Buch kann die Kollegen oder die Um-
stände ändern. Es müssten einfach viel mehr
Migranten als Kollegen eingestellt werden.

S. Becker, NRW

Zu: Leserbrief von G. Eckardt,
DP 2/09

Wir haben das Buch unter Kollegen hef-
tig diskutiert. Vielen zwingt sich geradezu
der Eindruck auf, dass man zwangsläufig, als
Polizist zu Unrecht in eine politische Ecke
gestellt wird, in der man gar nicht steht.

Viele Kollegen sind der Meinung, dass
gerade Kollegen mit Migrationshintergrund
täglich im Dienst sehen können, wo bei der
Masse von uns der Frust herkommt. Wer ist
es denn, der sich von uns als Beamtinnen
nichts sagen lässt. Bei wem müssen wir denn
immer mit mind. zwei Fahrzeugen anfah-
ren? Welche Bevölkerungsgruppen machen
denn die meisten Probleme? Und welche
Kollegen sind es denn, über die man
manchmal hört, dass sie nicht mit Frauen
auf Streife fahren wollen?

Trotzdem finde ich dieses Buch gut, weil
auf beiden Seiten auf die Probleme hinge-
deutet wird. Gerade die Ansätze und Vor-
schläge zur besseren Integration sind sehr
interessant.

Silke Müller, per E-Mail

Zu: Leserbrief von G. Eckardt,
DP 2/09

Zu: Berufung, Beruf oder Job?,
DP 2/09

Lieber Kollege, Deine Lesermeinung
musste ich zweimal lesen, da ich erst dach-
te, sie sei von einem Bundespolizisten ge-

schrieben worden. „Total frustriert“ könnte
man sagen, wäre da nicht eine Themen-
duplizität zu einem, der am Ende seiner
Karriere (also 30 Jahre älter) steht und die-
ses Jahr im Rahmen der „Reform III“ am
Ende als eher unbedeutender Sachbearbei-
ter mit eher unbedeutenden Aufgaben in
den Ruhestand geht.

Seit vier bis fünf Jahren bei uns – ob-
wohl nicht in Berlin:

Leitbild, Führungslehre bzw. KFS wird
zwar gelobt, immer noch abgeprüft, aber
nicht mehr angewendet. Eigene Tätigkei-
ten werden überwiegend ausgeschmückt
und ebenfalls gelobt. Eigene Meinung der
Mitarbeiter unerwünscht, Kritik wird als
Majestätsbeleidigung aufgefasst, erwartet
wird angepasstes Verhalten, strikte Loya-
lität ist Pflicht, jedoch Fürsorge als Gegen-
leistung erfährst Du nicht mehr.

Viele Hiltrup-geschulte Vorgesetzte mit
oder ohne BWL-Soziologie oder Jura-
studium sind mittlerweile geborene Men-
schenführer, Psychologen, Chefvolkswirte,
Chefjuristen und Cheftaktiker, möglicher-
weise sogar napoleonisch befruchtet. Sie
wissen einfach alles besser. Sie haben hö-
here Einsichten, nicken unkritisch nach
oben, besitzen kaum empathische Fähig-
keiten für ihren nachgeordneten Bereich,
haben eine Menge Angst und sichern sich
ständig irgendwie ab, um sich vor Verant-
wortung zu schützen.

Und über allem sitzt noch die Minister-
ialbürokratie und der/die von uns gewähl-
ten Politiker. Und alle reden mit, weil ja
keiner mehr widerspricht.

Aber ich durfte auch mutige Polizeiober-
räte bis leitende Polizeidirektoren erleben.
Die einen sind noch Polizeioberrat, die an-
deren alle fort – zumeist in Teilzeit getre-
ten.

Bis vor knapp einem Jahr (vor der Re-
form III) war ich noch Hundertschafts-
führer, vorher war ich auch tätig u. a. als
Sachbearbeiter im Ministerium, Ausbilder
im Rahmen der Ausbildungshilfe für aus-
ländische Polizeibeamte, A/O Führer,
Dienststellenleiter (Districtcommander)
bei der UN, Sachgebietsleiter in einem Prä-
sidium, etc. Die Aufgabe stand immer vor
dem „Karrieredenken“, eine Dienstzeit,
die in Plus/Minus gerechnet ein großes Plus
hinterlässt. Entsprechend motiviert habe
ich mich eingebracht, entsprechend gut
wurde ich beurteilt – und ich durfte meine
Meinung sagen, habe mich nie verbiegen
müssen. Ich weiß also, wovon ich jetzt rede.

Nur rechnet aber mittlerweile der deut-
sche Erbsenzähler in „Mark und Pfennig“
und erkennt dabei seinen eigenes bürokra-

tische Monster nicht, das er produziert.
Werte wie Prävention vor Strafverfolgung
(Verfassungsrang!!!) verschwinden zugun-
sten von messbaren Bereichen aus Statis-
tiken und sonstigen Pseudodaten, mit de-
nen man unseren Beruf durchökonomi-
sieren möchte.

Menschen, die den Polizeiberuf nie er-
lebt, geschweige denn gelebt haben, ent-
scheiden nun grün und kalt, zentralisieren,
führen mit Kontrolle, Misstrauen und
Angst. Und es wäre ja noch schöner, wür-
de der Beruf auch noch Spaß machen – wir
werden doch nicht für Spaß bezahlt …

Nun rutscht in der persönlichen Prio-
ritätenliste des einzelnen Polizeibeamten
auf einmal der Beruf auf die Platzziffer fünf
oder sechs, wird zum Job. Deine und mei-
ne plakative Beschreibung des Ist-Zustan-
des sind gewiss Ursachen und die Freibergs
und Scheurings haben schon vor langem
und immer wieder in ihren Kommentaren
auf diesen gefährlichen Weg hingewiesen,
birgt er doch die Gefahr eines großen
Qualitätsverlusts in sich.

Wir dürfen auch enttäuscht sein über
diesen Zustand, denn ich habe auch Dei-
ner Meinung entnommen, dass Du diesen
Beruf sehr sorgsam gewählt hattest und
Deine Erwartungshaltung klar war. Aber
wenn wir enttäuscht sind, sind wir noch
nicht gefrustet. Meine Botschaft an Dich
ist klar: Wehre Dich dagegen werter Kol-
lege, man kann was ändern – langsam, sehr
langsam zwar, aber man kann.

Wähle zunächst alle vier/fünf Jahre die
derzeitige Partei ab, gebe ihnen die Unsi-
cherheit zurück, in der Du Dich gerade be-
findest. Bleibe innovativ, lass die Aushöh-
lung der Gesetze – auch des Personal-
vertretungsrechts – nicht zu.

Bernd Dreyer, per E-Mail
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AKTUELL
TARIFPOLITIK

Über 5 % mehr –
ein vertretbares Ergebnis

Es waren zähe Verhandlungen. Viermal trafen sich die Verhandlungs-
führer, viermal waren parallell die Tarifkommissionen der beteiligten
Gewerkschaften zusammengekommen und etliche Tausende Gewerk-
schafter waren für ihre Forderungen im Vorfeld auf die Straße gegangen.
In unserer letzten Ausgabe haben wir davon berichtet.
Nun liegt ein Tarifabschluss auf dem Tisch. Ein Abschluss, der zwar nicht
zum großen Jubeln veranlasst, der aber in unserer aktuellen Zeit und
wirtschaftlichen Situation Anerkennung verdient und vertretbar ist.

Es ist ein Kompromiss, der am 1. März
2009 für den öffentlichen Dienst der Län-
der von den Arbeitgebern und Gewerk-
schaften im Tarifstreit erzielt wurde.  Und
es war eine Zitterpartie: Am Samstag, den
28. Februar 2009, waren die Verhandlungen
nach vier Stunden unterbrochen worden.
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hatten
sich zwar zuversichtlich über eine rasche
Einigung gezeigt und die Mitglieder der
Sondierungskommission schätzten das Kli-

ma der Gespräche
als konstruktiv ein,
aber die Gewerk-
schaften hatten
auch unmissver-
ständlich vor der
Aufnahme der Ge-
spräche angekün-
digt, die vierte
Ve r h a n d l u n g s -
runde in Potsdam
sei „die entschei-
dende Runde und
der letzte Versuch,
zu einem Ergebnis
zu kommen“. Gebe
es keinen Ab-
schluss, werde es
Urabstimmungen
über einen unbe-
fristeten Streik ge-
ben. Das wäre so-
wohl für die Kolle-
ginnen und Kolle-
gen strapaziös ge-

worden, als auch für die Bürgerinnen und
Bürger hätte es unliebsame Folgen gehabt.
All das konnten mit der Einigung nun ab-
gewendet werden.

Die Gewerkschaften hatten – mit dem
Rückenwind aus den Warnstreiks und

Protestaktionen der zurückliegenden Wo-
chen – das erste Angebot der Arbeitgeber
aus der dritten Verhandlungsrunde vom 14.

Februar 2009 deutlich verbessern können.
Mit dem nun vorliegenden Ergebnis haben
die Gewerkschaften ihre Kernziele erreicht:

Die Einkommen im öffentlichen Dienst
entwickeln sich wieder im Gleichklang, die
Beschäftigten der Länder halten wieder
Anschluss an ihre Kolleginnen und Kolle-
gen bei Bund und Kommunen: Im Jahre
2009 kommen sie bis auf 10 Euro pro Mo-
nat an sie heran, im Jahr 2010 übertreffen
sie dann sogar deren Werte.

Zu verdanken ist dieser Erfolg vor allem
dem großen Engagement bei den Demons-
trationen und Warnstreiks. Die Gewerk-
schaft der Polizei dankt an dieser Stelle al-
len Kolleginnen und Kollegen noch einmal
ausdrücklich für die rege Teilnahme an die-

sen wirkungsvollen Aktionen, Demonstra-
tionen und Warnstreiks!

Die Ergebnisse des Tarifab-
schlusses im Allgemeinen:

Die Einkommen der 700.000 Beschäf-
tigten der Länder werden in zwei Stufen
um rund fünf Prozent, verteilt auf zwei
Jahre, steigen. Weil der Sockelbetrag im
Durchschnitt mit rund 1,6 Prozent zu Bu-
che schlägt, summiert sich der bis Ende
2010 geltende Abschluss auf tabellen-

wirksame 5,8 Prozent am Ende der Lauf-
zeit. Allerdings ist in diesen 5,8 Prozent
auch das nun in die Tabelle eingebaute
Leistungsentgelt enthalten, das mit einer
Berechnungsgröße von 0,8 Prozent einge-
gangen ist.

Auszubildende erhalten 60 Euro ab 1.
März 2009 und noch einmal 1,2 Prozent
ab 1. März 2010. Im Tarifgebiet Ost wer-
den zum 1. Januar 2010 alle Entgelte auf
100 Prozent des Westniveaus angepasst.

Kerstin Philipp, stell-
vertretende GdP-Bun-
desvorsitzende und zu-
ständig für Tarifpolitik
„Die Kampfbereit-
schaft, die unsere Kol-
leginnen und Kollegen
in den letzten zwei Wo-
chen noch einmal un-
ter Beweis gestellt ha-
ben, hat eindeutig zu
diesem verbesserten
Ergebnis geführt.“

 Klare Ansage vor Beginn der entscheiden-
den Verhandlungen: (v. l.) der branden-
burgische GdP-Landesvorsitzende und
Bundeskassierer Andreas Schuster mit
Frank Bsirske, ver.di-Bundesvorsitzender.
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AKTUELL
TARIFPOLITIK

Das Verhandlungsergebnis im
Einzelnen:

• Einmalzahlung insgesamt 40 Euro für
Januar und Februar 2009

• Sockelbetrag 40 Euro ab 1. März 2009
• anschließend 3,0 Prozent ab 1. März

2009
• 1,2 Prozent ab 1. März 2010
• keine Abkopplung des Tarifgebietes Ost
• Auszubildende 60 Euro ab 1. März 2009

und noch einmal 1,2 Prozent ab 1. März
2010

• Laufzeit bis 31. Dezember 2010
• Regelungen zum Überleitungsrecht und

Besitzstandsregelungen zum TV-L und
TVÜ-L.

Mit großer Mehrheit billigte die Gro-
ße Tarifkommission der Gewerkschaft der
Polizei das Verhandlungsergebnis. Das
Ergebnis wurde insgesamt als vertretba-
rer Kompromiss, mit dem letztendlich lang
andauernde Streiks abgewendet werden
konnte, angenommen.
• Die Reallöhne bei den Ländern steigen

wieder deutlich – nach Jahren des Ver-
lusts: Im Durchschnitt werden die
Tabellenentgelte 2009 um ca. 120 Euro

und zusammen mit 2010 um ca. 155
Euro erhöht.

• Der Sockelbetrag bedeutet eine spür-
bare soziale Komponente, die im ersten
Angebot der Arbeitgeber noch nicht
vorgesehen war. Sie kommt vor allem
den unteren Entgeltgruppen zugute.

• Die „Doppel-Null“ ist vom Tisch, es gibt
keine Nullmonate mehr.

• Für Auszubildende ist ebenfalls ein
deutlicher Zuwachs erreicht. Ihre Ver-
gütungen liegen nun sogar 13 bis 17
Euro über dem Niveau bei Bund und
Kommunen.

• Die Beschäftigten in Ost und West wer-
den gleich behandelt.

• Nicht zuletzt schafft das Ergebnis auch
einen wichtigen Konjunkturimpuls.

Zum Ergebnis äußerte sich der GdP-
Vorsitzender Konrad Freiberg, der Mitglied
der Sondierungskommission war: „Das ist
ein vertretbares Ergebnis angesichts der

sehr schwierigen Rahmenbedingungen,
besonders für die unteren Einkommens-
gruppen. Ich freue mich, dass wir zudem
erreichen konnten, dass die Einkommens-
erhöhungen zeitgleich für Ost und West gel-
ten. Wir fordern die Länder auf, das Ergeb-
nis zeit- und inhaltsgleich für die Beamtin-
nen und Beamten zu übernehmen.“

Kerstin Philipp, stellvertretende GdP-
Bundesvorsitzende und zuständig für
Tarifpolitik: „Die Kampfbereitschaft, die
unsere Kolleginnen und Kollegen in den
letzten zwei Wochen noch einmal unter

Beweis gestellt haben, hat eindeutig zu
diesem verbesserten Ergebnis geführt. Zu
loben ist dabei besonders die gute Zusam-
menarbeit zwischen den Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes.“

Hintergründe

Lange und ausführlich geführte Diskus-
sionen hat es um den Einbau der
Leistungszulage des § 18 TV-L gegeben.
Dieser wird aus dem TV-L-Text gestri-
chen. Damit wird keine Leistungszulage
mehr bei den Beschäftigten der Länder
am Ende des Jahres ausgeschüttet. Der
Wert der Leistungsbezahlung wurde bei
den Verhandlungen mit 0,8 Prozent ange-
setzt. Der Wert der Leistungszulage ist in
den Sockelbetrag von 40 Euro eingeflos-
sen und nimmt somit zukünftig an den
Einkommenssteigerungen teil.

Der Wegfall der Leistungsbezahlung als
Angebot der Arbeitgeber kam für die
Mitglieder der Großen Tarifkommission
überraschend. Die Mehrheit begrüßte den
Wegfall der leistungsorientierten Bezah-
lung. Kritik gab es aber auch, da bei dem
tabellenwirksamen Gesamtvolumen der
Tarifeinigung von 5,8 Prozent bis zum
Ende der Laufzeit der mit 0,8 Prozent
angesetzte Einbau der Leistungszulage
von den Beschäftigten eingebracht wer-
de und somit das „reale“ Ergebnis ge-
schmälert würde.

Eine detaillierte Berichterstattung zu
den getroffenen Regelungen zum Über-
leitungsrecht und zu den Besitzstands-
regelungen zum TV-L und TVÜ-L erfolgt
nach den noch durchzuführenden Redak-
tionsverhandlungen. Im Wesentlichen
wurden dieselben Regelungen wie zum
TVöD vereinbart.                                Kör.

Das Ergebnis der Taifauseinandersetzung wird der Presse mitgeteilt: (v.l.) GdP-Bundesvor-
sitzender Konrad Freiberg, TdL-Verhandlungsführer und niedersächsischer Finanzminister
Hartmut Möllring und ver.di-Bundesvorsitzender Frank Bsirske. Dahinter: Frank Stöhr (dbb-
Tarifunion) und der nordrhein-westfälische Finanzminister Helmut Linssen.

Mit großer Mehrheit billigte die Große Tarifkommission der GdP das Verhandlungsergebnis.
Es wurde insgesamt als vertretbarer Kompromiss, mit dem letztendlich lang andauernde
Streiks abgewendet werden konnte, angenommen.                          Fotos: Rüdiger Holecek
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Die deutsche Bevölkerung altert und schrumpft. Angesichts der demo-
grafischen Prognosen muss davon ausgegangen werden, dass sich das
Verhältnis von jüngeren zu älteren Menschen in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten sehr deutlich zu Gunsten der älteren Jahrgänge verändern
wird. Die Auswirkungen dieser Entwicklung – insbesondere auf die sozia-
len Sicherungssysteme und das Bildungswesen – sind bereits jetzt deut-
lich sichtbar und werden in Zukunft an Intensität sogar noch zunehmen.

Die Alterung der Gesellschaft kommt
weder unerwartet noch ist dieser Prozess
unerforscht. Nichtsdestotrotz sind bisher
aufgrund der Langfristigkeit dieser Ent-
wicklung für zahlreiche aus dieser Ent-
wicklung resultierende Herausforderun-
gen noch keine adäquaten Lösungen ge-
funden worden.

Der demografische Wandel macht auch
vor der deutschen Polizei nicht halt. Der
Anteil an älteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wird in den verschiedenen
Polizeien des Bundes und der Länder in
den nächsten Jahrzehnten massiv anstei-
gen. Die Einschränkungen der Funktions-
fähigkeit der Polizei, die sich aus dem hö-
heren Durchschnittsalter ihrer Beleg-
schaft ergeben, werden im Vergleich zu
den meisten anderen Organisationen sehr
stark ausfallen.

Zurückzuführen ist dies zum einen dar-
auf, dass die möglicherweise verstärkt auf-
tretenden gesundheitlichen Einschrän-
kungen einer älteren Belegschaft kaum
mit den besonderen Merkmalen der poli-
zeilichen Aufgaben in Einklang zu brin-
gen sind. Zum anderen schränkt der
Beamtenstatus die Möglichkeiten einer
flexiblen personalwirtschaftlichen Reak-
tion auf diese Ungleichgewichte innerhalb
der Polizei ein.

Unter diesen Rahmenbedingungen
wird das Thema Personalentwicklung – d.
h. alle Förderungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen, die dazu dienen, die Hand-
lungskompetenz der älteren Belegschaft
zu erhalten und weiterzuentwickeln – eine
zentrale Rolle dabei spielen, die Funkti-
onsfähigkeit der Polizei langfristig zu ge-
währleisten. Der vorliegende Beitrag soll
diese Problematik beleuchten und erör-
tern, welche erfolgversprechenden Lö-

DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

Wie es dennoch geht
– Auswirkungen des demografischen Wandels auf die

Personalentwicklung der Polizei –

sungsansätze das Instrumentarium der
Personalentwicklung der Polizei bietet.

Demografische
Entwicklung der

Gesellschaft

Geburten, Lebenserwartung
und Wanderungen

Die zukünftige demografische Zusam-
mensetzung der Gesellschaft in Deutsch-
land hängt von der Entwicklung der Ge-

burten, der Lebenserwartung und der
Außenwanderung ab.

Betrug die Geburtenrate in Deutsch-
land 1960 noch 2,5 Kinder pro  Frau, so
sank sie bis 1976 auf 1,4 (sog. „Pillen-
knick“). Seitdem ist diese niedrige
Geburtenrate weitgehend konstant ge-
blieben, wobei leichte regionale Unter-
schiede bestehen (vgl. Statistische Ämter
2007, S. 11). Ein derartiges Niveau über
einen solchen Zeitraum ist weltweit ein-
malig. Um die Personenzahl der Bevölke-
rung auf längere Sicht konstant zu halten,
müssten – statistisch gesehen – ca. 2,1 Kin-
der pro Frau geboren werden. Folglich ist
die Zahl der Neugeborenen von ihrem
Höchststand 1964 mit ca. 1,36 Millionen
auf ca. 686.000 in 2005 zurückgegangen
und wird auch in Zukunft weiter fallen.

Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung bei Geburt 2006 in Deutschland be-
trägt 76,2 Jahre bei Jungen und 81,8 Jahre
bei Mädchen. Die Lebenserwartung Neu-
geborener ist in Deutschland seit 1950 um
ca. 11 bis 13 Jahre bzw. seit 1975 nochmals
um ca. 6 bis 7 Jahre angestiegen.

Auch für ältere Menschen ist die Le-

An Problemen, die die demografischen Entwicklung in Deutschland speziell für den
Polizeibereich mit sich bringt, beschäftigt sich die GdP seit Jahren. Zweimal  war die
Problematik u. a. Titelthema der DP.
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benserwartung angestiegen, allerdings
nicht in demselben Maße wie für die Neu-
geborenen. Sie beträgt für die heute 60-
Jährigen im Durchschnitt noch 20 Jahre
bei Männern und 24 Jahre bei Frauen (vgl.
Statistisches Bundesamt 2006, S. 39). Die
zentralen Gründe für diese Entwicklung
sind Fortschritte in Medizin, Hygiene, Er-
nährung, Arbeitsbedingungen, Wohn-
situation und materiellem Wohlstand. Bis
2030 wird ein weiterer Anstieg der Le-
benserwartung um ca. vier Jahre erwartet.

Seit 1972 liegt in Deutschland die Zahl
der Gestorbenen höher als die Zahl der
Geborenen, d. h. die deutsche Wohn-
bevölkerung nimmt zahlenmäßig seitdem
ab. Diese Entwicklung wird sich auch in
der Zukunft fortsetzen. Betrug das Defi-
zit 2005 ca. 144.000 oder 0,2 % der Bevöl-
kerung, so wird es sich bis 2030 auf ca.
434.000 bzw. 0,6 % verdreifachen.

Betrachtet man die Außenwande-
rungen, d. h. die Zuzüge nach und Fort-
züge aus Deutschland, so zeigt sich, dass
die zuziehenden Personen normalerweise
jünger als die fortziehenden sind, so dass
die Bevölkerung durch die Außen-
wanderungen verjüngt wird (vgl. Statisti-
sche Ämter 2007, S. 17).

Die Binnenwanderungen sind vor al-
lem durch Abwanderung aus den neuen
in die alten Bundesländer geprägt. Von

der Wiedervereinigung bis 2005 verloren
die neuen Bundesländer fast 950.000 Ein-
wohner. Für die Zukunft ist von einer
Abschwächung der Ost-West-Wanderung
von derzeit ca. 49.000 jährlich auf ca. 8.000

Schaubild mittlerweile keine Ähnlichkeit
mehr mit dieser geometrischen Form hat
und dass die Ähnlichkeit in Zukunft sogar
weiter abnehmen wird. Die Altersgruppe
der 20- bis 64-Jährigen, die in der Regel
die erwerbstätige Bevölkerung repräsen-
tiert, stellt 2005 ca. 50,1 Millionen Men-
schen und damit 61 % der Bevölkerung.
Bis 2030 schrumpft ihre Stärke aber um
ca. 7,7 Millionen Menschen, so dass ihr
Anteil auf 55 % fällt. Bei der Altersgruppe
ab 65 Jahren stellt man hingegen fest, dass
ihre Stärke zwischen 2005 und 2030 um
ca. 6,2 Millionen Menschen und damit ihr
Anteil an der Gesamtbevölkerung von
19 % auf 29 % ansteigen dürfte. Erkenn-
bar ist außerdem, dass die Zahl der Men-
schen über 80 Jahre signifikant zunehmen
wird. Die Gruppe der unter 20-Jährigen
reduziert wiederum ihre Stärke von 16,5
Millionen Menschen in 2005 auf 12,7 Mil-
lionen in 2030 und somit ihren Anteil von
20 % auf 16 %. Ihr Anteil an der Gesamt-

bevölkerung dürfte folglich sehr deutlich
unter den Anteil der über 64-Jährigen fal-
len.

Aus diesen Daten lässt sich mit dem sog.
Altenquotienten ein gebräuchliches Maß
für das Verhältnis der über 64-Jährigen zur
Gruppe der 20- bis 64-Jährigen berechnen.
Der Altenquotient gibt die Relation der
Bevölkerung im Erwerbsalter zur Bevöl-
kerung im Rentenalter wieder und ist da-
mit ein sehr anschaulicher Indikator für
die Alterung einer Gesellschaft. Dabei
betrug der Altenquotient im Jahre 2005
ca. 0,32 und wird sich bis 2030 auf 0,52 und
bis 2050 sogar auf 0,64 erhöhen (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt 2006, S. 23 ff.). Dem-
zufolge lässt sich festhalten: Während heu-
te auf einen Menschen im Rentenalter ca.
drei Personen im Erwerbsalter entfallen,

Der Außenwanderungssaldo wies in
der Vergangenheit starke Schwankun-
gen auf. Von 1991 bis 2006 wurde in
Deutschland ein Wanderungsüber-
schuss von ca. 4,2 Millionen Menschen
registriert. 1992 war mit einem Wert
von ca. 782.000 das Jahr mit dem höchs-
ten Wanderungsüberschuss. Seitdem
sind die Zuwanderungen kontinuier-
lich zurückgegangen, während die Fort-
züge relativ konstant geblieben sind.
Somit ergibt sich ein sehr deutlicher
Rückgang des Wanderungsüber-
schusses, der 2006 mit 22.800 den nied-
rigsten Stand seit 1984 auswies (vgl.
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge 2006, S. 10 f.). Die den meisten
Prognosen zu Grunde liegende Annah-
me eines jährlichen Zuwanderungs-
überschusses von ca. 100.000 erscheint
vor diesem Hintergrund durchaus op-
timistisch.

im Jahre 2020 auszugehen. Zurückzufüh-
ren ist dies darauf, dass die besonders
mobilen jüngeren Altersgruppen in den
neuen Ländern zahlenmäßig stark abneh-
men werden. Im Umkehrschluss wird das
für die alten Länder einen vermutlich ge-
ringeren Zustrom an Menschen im er-
werbsfähigen Alter bedeuten. Dies dürf-
te vermutlich verstärkt die Länder mit
bisher hohem Zustrom betreffen, d. h.
Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg
und Schleswig-Holstein (vgl. Statistische
Ämter 2007, S. 18 ff.).

Auswirkungen auf
Bevölkerungszahl und

Altersaufbau

Der Außenwanderungsüberschuss wird
also das Geburtendefizit nicht ausgleichen
können, so dass davon auszugehen ist, dass

die Einwohnerzahl Deutschlands in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich
zurückgehen wird. Angesichts der eben
beschriebenen voraussichtlichen Entwick-
lung der Geburten, der Lebenserwartung
und der Wanderungen in Deutschland
geht die 11. koordinierte Bevölkerungs-
vorausberechnung in der Variante „Unter-
grenze der mittleren Bevölkerung“ von
der in Abbildung 1 veranschaulichten
Entwicklung der Bevölkerungszahl aus
(vgl. Statistische Ämter 2007, S. 19).

Abbildung 2 veranschaulicht zudem die
Stärke der einzelnen Geburtsjahrgänge
für die beiden Jahre 2005 und 2030 (vgl.
Statistische Ämter 2007, S. 23). Dabei er-
kennt man zunächst, dass das ehemals als
„Bevölkerungspyramide“ bezeichnete

DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG
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wird sich 2050 das Verhältnis auf ca. 2:3
verdoppeln.

Bildung

Ein weiteres wichtiges Merkmal der
Sozialstruktur ist die Bildungsstruktur, da
sie in modernen Dienstleistungsgesell-
schaften das Leistungspotenzial einer
Volkswirtschaft sehr maßgeblich beein-
flusst. Eine wichtige Kenngröße ist der for-
male Schulabschluss. Diesbezüglich zeigt
sich eine deutliche Veränderung in
Deutschland seit Beginn der 1960er Jahre,
die mit dem Begriff Bildungsexpansion
gekennzeichnet wird (vgl. Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
2005, S. 84 f.). Gemeint ist damit die Ent-
wicklung zu höheren schulischen Abschlüs-
sen, also ein Zustrom auf weiterführende
Schulen und Hochschulen. Die Zahl der
Realschulschulabsolventen und Abiturien-
ten stieg vor allem in den 1960er und 1970er
Jahren rapide an, während der Anteil der
Hauptschulabsolventen insbesondere in
den 1980er Jahren erheblich schrumpfte.
Rund 40 % der 18- bis 21-Jährigen erwar-
ben 2003 die allgemeine oder Fachhoch-
schulreife gegenüber etwa 7 % im Jahr
1960, der Anteil 16- bis 18-Jährigen mit
mittlerer Reife hat sich in demselben Zeit-
raum von 15 % auf 48 % mehr als verdrei-
facht. Der Anteil der Hauptschulab-
solventen an der entsprechenden Alters-

gruppe hat sich hingegen von etwa 54 %
auf 25 % mehr als halbiert. Allerdings ist
die Bildungsexpansion Mitte der 1990er
Jahre praktisch zum Stillstand gekommen.

Die Bildungsexpansion in den 1970er
und 1980er Jahren hat dazu geführt, dass
weiterführende Bildungsabschlüsse in der
älteren Generation deutlich seltener zu fin-
den sind als in der jüngeren. Zuweilen wird
behauptet, dass in den letzten Jahren „zu
viel“ Bildung produziert worden sei. An-
gesichts der Veränderungen in den
Qualifikationsanforderungen des Berufs-
marktes und der Tatsache, dass die Berufs-
tätigkeiten für gering Qualifizierte sehr
stark zurückgegangen sind, ist aber eher
davon auszugehen, dass die Bildungs-
expansion nicht nachhaltig genug verlau-
fen ist (vgl. Hradil 2006, S. 142).

Entwicklung
der Altersstruktur

der Polizei

Altersstruktur
auf Länderebene

Da das deutsche Polizeiwesen stark fö-
deralistisch geprägt ist und erhebliche
strukturelle Unterschiede zwischen den

einzelnen Bundesländern bestehen, er-
scheint eine Analyse der Altersstruktur
der Polizei auf Bundesebene wenig sinn-
voll. Eine detaillierte Betrachtung aller
Bundesländer würde allerdings den Rah-
men dieses Beitrags sprengen. Im Folgen-
den werden daher mit Nordrhein-West-
falen, Bayern und Sachsen-Anhalt
lediglich drei Bundesländer betrachtet, die
zwar nicht alle Besonderheiten in den ver-
schiedenen Ländern widerspiegeln kön-
nen, die aber insgesamt einen hinreichend
guten Eindruck von den demografisch
bedingten Herausforderungen vermitteln,
mit denen die deutschen Polizeien in den
nächsten Jahrzehnten konfrontiert wer-
den dürften. Die dabei verwendeten Da-
ten stammen aus verschiedenen Quellen
(für Sachsen-Anhalt: Daten des MI LSA,
veröffentlicht im Polizeikurier LSA
2/2003; für NRW: Projektbericht „Alters-
struktur der Polizei NRW“ 2007; für Bay-
ern: Bayerischer Landtag, Drucksache
15/7929 vom 8.5.2007) und enthalten ei-
gene Annahmen, was dazu führt, dass die
betrachteten Zeiträume und die jeweili-
ge Abgrenzung der Altersgruppen in den
drei Bundesländern nicht identisch sind
und dass die in den Abbildungen 3 bis 5
dargestellten Entwicklungen einen nicht
unerheblichen Unsicherheitsgrad beinhal-
ten – vor allem im Hinblick auf durchaus
wahrscheinliche Veränderungen bzw. An-
passungen der Ruhestands- und Ein-
stellungspraxis in den Polizeien.

Die Situation im Land Sachsen-Anhalt
ist dadurch gekennzeichnet, dass im An-
schluss an die „Wiedervereinigung“ über-
proportional hohe Abgänge von über 50-
Jährigen aus der Polizei zu verzeichnen
waren. Dies führte zu einem massiven
Nachrücken jüngerer Jahrgänge, so dass
die Polizei Sachsen-Anhalts in den 1990er
Jahren ein eher jugendliches Alter aufwies.
Seitdem ist das Durchschnittsalter aber
kontinuierlich angestiegen. In den übrigen
neuen Bundesländern dürfte eine ähnli-
che Entwicklung stattgefunden haben.

In Bezug auf die voraussichtliche Ent-
wicklung der Altersstruktur der Polizei
ergibt sich in allen drei betrachteten Bun-
desländern bis 2015 bzw. 2013 ein ähnli-
ches Bild: Sowohl in Sachsen-Anhalt als
auch in Nordrhein-Westfalen und in Bay-
ern wird sich das Durchschnittsalter der
Belegschaft deutlich erhöhen. Der Anteil
der über 50-Jährigen dürfte im Laufe des
betrachteten Zeitraums stark ansteigen: in
Sachsen-Anhalt von ca. 24 % auf ca.
50 %, in Nordrhein-Westfalen von ca.
20 % auf ca. 44% und in Bayern von ca.
24 % auf ca. 34 %. Ähnliche Entwicklun-
gen sind auch in den anderen Bundeslän-
dern zu vermuten.

DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG
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Altersstruktur auf Behördenebene

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Beleg-
schaft der Polizei zwar insgesamt im Durchschnitt älter wird,
dass sich das Ausmaß der Alterung aber deutlich zwischen den
einzelnen Ländern unterscheidet. Noch heterogener wird das
Bild allerdings, wenn man berücksichtigt, dass auch innerhalb
der Polizeien unterschiedliche Konstellationen der Alters-
struktur der einzelnen Polizeibehörden gegeben sein können.
Dies dürfte vorrangig für die großen Flächenländer sowie für
die Bundespolizei gelten. Hier spielt die Versetzungs- bzw.
Verwendungspraxis eine zentrale Rolle.

So gibt es einerseits Behörden, bei denen ein hoher Anteil an
jungen Polizisten eingesetzt wird, z. B. weil dort Einsatz-
hundertschaften vorgehalten werden. Andererseits gibt es aber
auch sog. „Endverwendungsbehörden“, zu denen sich Polizis-
ten versetzen lassen, um heimatnah arbeiten zu können. Diese
Versetzungen, die sehr häufig auch Endverwendungen bedeu-
ten, sind in der Regel alterskorreliert und erfolgen aus dem sog.
„Altersbauch“ der größeren Polizeibehörden, die im Gegenzug
wieder jüngere Polizisten aufnehmen und damit ihre Alters-
struktur glätten. Für die häufig kleineren „Endverwendungs-
behörden“ bedeuten diese Versetzungen eine Kumulation älte-
rer Mitarbeiter (vgl. Innenministerium NRW 2006, S. 14 f.).

Insofern ist es konsequent, wenn Analysen der Altersstruktur
der Polizei nicht allein auf der Ebene der Gesamtorganisation,
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sondern auch für einzelne Polizei-
behörden erstellt werden. In diesem Sin-
ne geht z. B. das Land Nordrhein-Westfa-
len vor. Eine Analyse der Altersstruktur
aller Kreispolizeibehörden zum Stichtag
1.10.2005 ergab das in Abbildung 6 dar-
gestellte Bild.

Ohne auf alle Details in Abbildung 6
im Einzelnen einzugehen, seien doch ei-
nige wesentliche Momente herausgestellt.
Der Schwerpunkt der Altersverteilung
liegt bei fast allen Kreispolizeibehörden
in der Altersgruppe der 40- bis unter 50-
Jährigen. Das dürfte im Wesentlichen ein
Effekt der Einstellungspraxis Ende der
1970er und Anfang der 1980er Jahre sein,
die durch einen Zuwachs an Planstellen
und einen Nachersatz proportional zu den
frei werdenden bzw. besetzbaren Planstel-
len gekennzeichnet war. Interessanter-
weise erkennt man aber, dass in einigen
Kreispolizeibehörden diese Gruppe sehr
viel stärker als im Durchschnitt aller Be-
hörden repräsentiert ist. Wenn man die
betroffenen Behörden im Einzelnen be-
trachtet, dann erkennt man, dass es sich
zumeist um die bereits oben angesproche-
nen sog. „Endverwendungsbehörden“
handelt.

Für viele Behörden ist bereits jetzt ab-
sehbar, dass sie in wenigen Jahren einen
Anteil an über 50-jährigen Mitarbeitern
von deutlich über 50 % haben werden.
Dass diese Entwicklung ganz gravieren-
de negative Auswirkungen auf die Leis-
tungsfähigkeit dieser Polizeibehörden
haben dürfte und daher Gegenmaßnah-
men erfordert, ist offensichtlich.
Allerdings erscheint eine Vermeidung die-
ser Entwicklung nahezu unmöglich. So
kann die „Verjüngung“ der Belegschaft
einer Organisation normalerweise nur
über die verstärkte Einstellung von jun-
gen Mitarbeitern erfolgen. Angesichts der
gegenwärtigen Altersstruktur der Polizei
führt diese Vorgehensweise lediglich zu

einer leichten „Entschärfung“ der Proble-
matik.

Bedeutung der
demografischen

Entwicklung
für die Polizei

Körperliche und geistige
Auswirkungen des Alterns

Eine einheitliche Theorie des Alterns
gibt es bis heute nicht (vgl. Zwilling 2007).
In der Regel wird davon ausgegangen,
dass Altern der zeitabhängige Verlust an
Funktionen ist, der bewirkt, dass Zellen
den Belastungen, denen sie ausgesetzt
sind, nicht mehr gewachsen sind. Die Ge-
schwindigkeit und das Ausmaß dieser de-
generativen Prozesse unterscheiden sich
ganz erheblich in Abhängigkeit von der
genetischen Veranlagung sowie dem ge-
wählten Lebensstil eines Menschen. Wäh-
rend sich die erbliche Komponente nicht
beeinflussen lässt, können die meisten
alternsbedingten Einschränkungen und
durch einen entsprechenden Lebensstil
signifikant herausgezögert werden. Ge-
sunde Ernährung, körperliche und geisti-
ge Betätigung sowie Beteiligung am sozi-
alen Leben stellen dabei die zentralen
Faktoren zur langfristigen Erhaltung ei-
ner hohen kognitiven und physischen
Kompetenz dar. Wenn man zudem das
hohe Maß an Erfahrungswissen berück-
sichtigt, über das ältere Menschen in der
Regel verfügen, dann wird klar, dass es
durchaus Ansatzpunkte gibt, um bis ins
hohe Alter körperlich und geistig leis-
tungsfähig zu bleiben (vgl. Brahm/ Seufert

2008, S. 11 ff.). Allerdings darf man die
Gegebenheiten altersbezogener Verände-
rungen im menschlichen Leben und ihre
Relevanz für die Berufstätigkeit nicht ne-
gieren bzw. nicht unberücksichtigt lassen.
Es geht darum, sich mit diesen Gegeben-
heiten und Bedingungen realistisch, rati-
onal, vorurteilsfrei und funktional ausein-
anderzusetzen und sie angemessen in
Handlungskonzepten zu berücksichtigen.

Deutlichen Einfluss auf die gegenwär-
tige Diskussion und Auseinandersetzung
mit der Thematik „Arbeiten mit altern-
den Belegschaften“ haben die
Forschungsarbeiten des finnischen
Arbeitsphysiologen Juhani Ilmarinen (vgl.
z.B. Ilmarinen 2001). Sein Konzept beruht
auf der sog. Arbeitsbewältigungsfähigkeit
(„work ability“), die er definiert als das
individuelle Humankapital eines Mitar-
beiters im Verhältnis zu den physischen,
geistigen und sozialen Anforderungen sei-
ner Arbeit. Dementsprechend stellt die
Arbeitsbewältigungsfähigkeit – z. T. auch
kürzer als Arbeitsfähigkeit gefasst – die
Summe an Faktoren dar, die einen Mitar-
beiter in einer bestimmten Arbeits-
situation in die Lage versetzen, seine
Arbeitsaufgaben erfolgreich zu bewälti-
gen (vgl. Richenhagen 2007, S. 42). Wie in
Abbildung 7 veranschaulicht wird, wird
Arbeitsbewältigungsfähigkeit in diesem
Konzept als eine Funktion von Human-
und Organisationsressourcen verstanden.
Auf der personalen Seite spielen die Fak-
toren Kompetenzen bzw. Qualifikationen,
persönliche Einstellungen und Gesund-
heit die entscheidende Rolle, auf der Sei-
te der Organisation die Faktoren Arbeits-
organisation, Führung und Organisations-
kultur.

Für die Förderung der Arbeitsfähigkeit
auf der Ebene der Organisation sind nach
Ilmarinen drei Handlungsfelder von zen-
traler Bedeutung:
• die Gestaltung der Arbeit als solche

(Arbeitsbedingungen, -organisation,
-zeit), also der Bereich der Arbeits-
umgebung,

• die Förderung der professionellen Kom-
petenz der Mitarbeiter (Qualifikatio-
nen, Kenntnisse, Fähigkeiten, Motiva-
tion),

• die Förderung der Gesundheit bei der
Arbeit (individuelle Gesundheit und
gesundheitsförderliche Strukturen).

Diese Handlungsfelder müssen gewis-
sermaßen umklammert werden von dem
Aspekt der Führungsorganisation. Damit
ist die bewusste und akzeptierende Ein-
stellung im Führungsverhalten gegenüber
älteren Mitarbeitern als nicht lediglich
zwangsläufige Ressource, sondern als viel-
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mehr wertvolles Potenzial gemeint, das es
entsprechend zu erhalten und zu fördern
gilt.

Pensionierungswelle und
Nachwuchsgewinnung

Trotz der eben angesprochenen Mög-
lichkeiten, die negativen Auswirkungen
des Alterns abzumildern, lässt sich das
Altern insgesamt nicht aufhalten, so dass
in Anbetracht des in Deutschland gelten-
den Sozial- und Beamtenrechts eine Kon-
sequenz des Alterns grundsätzlich unver-
meidlich ist: die Pensionierung. Der oben
festgestellte rapide Anstieg des Anteils an
älteren Polizistinnen und Polizisten wird
dazu führen, dass diese Altergruppe inner-
halb eines relativ kurzen Zeitraums – in

etwa ab 2015 – in den Ruhestand gehen
und damit den Polizeien nicht mehr zur
Verfügung stehen wird. Fängt diese
„Pensionierungswelle“ an, wird plötzlich
eine gravierende Personallücke entstehen,
die nur durch eine entsprechende rapide
Erhöhung der Einstellungszahlen gedeckt
werden kann.

Aufgrund der Konkurrenz zwischen
dem gesamten öffentlichen Dienst und
der freien Wirtschaft wird es allerdings
immer schwieriger werden, auf dem Ar-
beitsmarkt qualifizierte junge Bewerber
für den Dienst in der Polizei zu finden (vgl.
Weil 2007; Innenministerium NRW 2006,
S. 53 ff.). Nur eine veränderte Einstel-
lungspolitik kann die zu erwartenden star-
ken Schwankungen in den Altersstruk-
turen vorbeugend beeinflussen. Zur Si-

cherung der Nachwuchsgewinnung sind
Konzepte zu entwickeln, die angesichts
der absehbaren Entwicklung auf dem
Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt die
Attraktivität des Polizeiberufs auch unter
einer verschärften Konkurrenzsituation
der Arbeitgeber wahren. Diese Heraus-
forderung wird sich in besonderem Maße
für die Länder stellen, die nur noch in den
gehobenen und höheren Dienst einstellen,
weil gerade bei diesen relativ hoch quali-
fizierten Schulabsolventen mit Hoch-
schul- oder Fachhochschulreife aus Sicht
der Polizei mit besonders starken Engpäs-
sen auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen ist.
Um diesem bereits jetzt absehbaren, de-
mografisch bedingten Rückgang an geeig-
neten Bewerbern entgegenzuwirken, soll-
ten bereits zum jetzigen Zeitpunkt ver-
mehrt jüngere Polizeianwärter in den Re-

gionen eingestellt werden, die einen
besonders starken Anstieg des Anteils von
älteren Mitarbeitern erwarten.

In diesem Zusammenhang ist zudem zu
beachten, dass angesichts des steigenden
Anteils von Frauen im Polizeidienst auch
mit einem deutlichen Anstieg der Ausfall-
zeiten infolge von Schwangerschaften und
Kinderbetreuung zu rechnen ist. Diese
Ausfallzeiten haben insofern besonders
gravierende Auswirkungen auf die
alterungsbedingten Einschränkungen der
Leistungsfähigkeit der Polizei, als es sich
dabei in der Regel um jüngere Polizist-
innen handelt. Daher muss die Polizei den
spezifischen Bedingungen von Frauen
personalwirtschaftlich systematisch Rech-
nung tragen, indem auf breiter Ebene
Maßnahmen ergriffen werden, die die
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie op-
timieren und damit die Ausfallzeiten
aufgrund von Schwangerschaft und Kin-
derbetreuung minimieren. Angesichts der
sich wandelnden Rollenvorstellungen von
Frau und Mann und der damit korrespon-
dierenden Einstellungen zu Beruf, Fami-
lie und Kindererziehung sollten in Bezug
auf dieses Thema aber nicht ausschließ-
lich frauenspezifische Lösungsansätze in
Betracht gezogen werden. Vor allem die
in den letzten Jahren in Kraft getretenen
Regelungen zur Elternzeit lassen auch bei
männlichen Polizeibeamten einen deutli-
chen Anstieg der Ausfallzeiten aufgrund
von Kinderbetreuung erwarten, so dass
das Personalmanagement der Polizei
zweckmäßigerweise geschlechterüber-
greifende Lösungsansätze implementie-
ren sollte (vgl. Ludwig/ Schlevogt 2002).

Schließlich ist zu bedenken, dass mit der
zunehmenden Anzahl von Pensionierungen
ein erheblicher Verlust an person-
gebundenem Wissen zu befürchten ist.
Dabei geht es vor allem um das über die
Jahre der Zugehörigkeit zur Polizei erwor-
bene, jobspezifische Erfahrungswissen, über
das junge Berufseinsteiger nicht verfügen
können. Um diesen Verlust an Know-how
zu verhindern bzw. zu begrenzen, müssen
Konzepte der Sicherung und Weitergabe des
Erfahrungswissens gefördert werden.

Verwendung
älterer Mitarbeiter

Der oben aufgezeigte deutliche Anstieg
des Anteils von Polizeibeamten ab etwa
dem 45. Lebensjahr ist unveränderbar und
wird dazu führen, dass in den nächsten zehn
Jahren in vielen Regionen Deutschlands
fast die Hälfte des Personals der Polizei 50
Jahre oder älter sein wird. Die Polizei muss
sich daher fragen, wie sie mit dieser Mit-
abeiterstruktur leistungs- und einsatzfähig
bleiben und ihre Aufgaben weiterhin sach-
gerecht erfüllen kann. Es wird daher die
zentrale Aufgabe des Personal-
managements und vor allem der Personal-
entwicklung der Polizei sein, die Qualifi-
kationen, Kompetenzen und Fähigkeiten
der älteren Polizeibeamten frühzeitig zu
fördern, langzeitig zu erhalten und
gegebenenfalls die Anforderungen der
polizeilichen Arbeit daran anzupassen.

Angesichts des unvermeidlichen An-
stiegs des Anteils an älteren Mitarbeitern
dürfte der Verbleib im besonders belas-
tenden Schichtdienst bis zur Pensionie-
rung in Zukunft für einen zunehmenden
Anteil der Polizeibeamten zum Regelfall
werden. Das Personalmanagement und

die Personalentwicklung werden daher
eine zentrale Rolle dabei spielen, einen
funktionsfähigen Wach- und Wechsel-
dienst, Einsatz- und Streifendienst bzw.
die entsprechenden länderspezifischen
Organisationsformen als einem Kern-
bereich der polizeilichen Aufgaben-
wahrnehmung zu gewährleisten.

Die Themen „altersgerechtes Arbei-
ten“ und „Gesundheitsprävention“ sind
zumal unter den besonders belastenden
Bedingungen des Schichtdienstes in der
Polizei verstärkt zu beachten und in
polizeispezifischen Handlungskonzepten
umzusetzen. Hierzu gehören auch auf die
Bedürfnisse und Interessen sowohl der
Beschäftigten als auch der Organisation
abgestimmte Arbeitsmodelle und Ar-
beitszeitmodelle. Wahrscheinlich müssen
für einige Ansätze die allgemeinen
Rahmenbedingungen (gesetzliche Rege-
lungen, Verordnungen, Richtlinien,
Dienstvereinbarungen etc.) geändert oder
neu geschaffen werden. Gegebenenfalls
müssen auch die finanziellen Rahmen-
bedingungen, d. h. Mittelansatz und Mit-
telverwendung, neu definiert werden.

Die Alterung des Personalkörpers er-
fordert auch spezifische Änderungen in
der Führungsphilosophie und im Füh-
rungsverhalten. Die weit verbreitete, aber
wenig zielführende Vorstellung, dass das
Altern lediglich eine eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit zur Folge hat, ist zu
Gunsten einer den gegenwärtigen Bedin-
gungen angemesseneren Einschätzung
der Besonderheiten, Chancen und Risiken
einer älter werdenden Belegschaft zu kor-
rigieren und führungsbezogen umzuset-
zen. Wie dies im Rahmen des Personal-
managements der Polizei aussehen kann,
wird im Folgenden genauer erörtert wer-
den.

Personalentwicklung
in einer

alternden Polizei

Kompetenzerhaltung und
-förderung

Die polizeilichen Leistungen werden
stets durch Menschen repräsentiert. Die
Qualität und Professionalität des
Handelns, sei es beim Einschreiten, bei der
Ermittlung, der Hilfeleistung oder bei der
Beratung, sind die erfolgskritischen Mo-
mente der polizeilichen Arbeit. Ange-
sichts des schnellen Wandels der Arbeits-

welt sind für die Organisation insgesamt,
aber auch für jeden einzelnen Mitarbei-
ter, die Erhaltung der vorhandenen Kom-
petenzen und der Erwerb von neuen
Kompetenzen unerlässlich.

Wie bereits oben angedeutet, galt für
eine lange Zeit die Schlussfolgerung, dass
„alt“ gleichbedeutend mit „nur noch in ge-
ringem Maße lernfähig“ sei. Es wurde
aber auch darauf hingewiesen, dass es sich
bei der Schlussfolgerung des altersbeding-
ten Abbaus der generellen Lernfähigkeit
um einen Fehlschluss handelt. Die For-
schung hat vielmehr herausgestellt, dass
Erwachsene anders lernen als junge Men-
schen. Dieser Erkenntnis muss vermehrt
Rechnung getragen werden. Die alters-
bezogene Entwicklung der Lernfähig-
keiten wird in Abbildung 8 dargestellt (vgl.
Frevel, 2007). Man erkennt, dass es zwar
durchaus wichtige lernrelevante Fähigkei-
ten gibt, die mit ansteigendem Alter ab-
nehmen, z. B. die Geschwindigkeit der
Informationsaufnahme und des Lernens
und Denkens. Allerdings gibt es auch lern-
relevante Fähigkeiten, die mit ansteigen-
dem Alter konstant bleiben oder sogar
zunehmen, z. B. Genauigkeit, Zuverlässig-
keit und berufliche Routine. Vor diesem
Hintergrund erscheint es angebracht, z. B.
die Fortbildungskataloge der Polizeien um
Angebote zu erweitern, die eine alters-
gerechte Lernumgebung schaffen bzw. die
auf das Lernverhalten von lebensälteren
Beamten ausgerichtet sind.

Lernen wird vielfach mit formalen
Lernsituationen der Wissensvermittlung
(Schule, Seminar) gleichgesetzt. Tatsäch-
lich reicht Lernen viel weiter. Es ereignet
sich oftmals informell im Arbeitsablauf,
also nicht organisiert. Wissenserwerb
nimmt man häufig gar nicht bewusst wahr,
verwertet ihn aber trotzdem funktional in
der täglichen Arbeit. Die täglichen Anfor-
derungen der beruflichen Aufgaben soll-
ten systematisch als Plattform für formel-
les und informelles Lernen verstanden
und genutzt werden. Konkret heißt das z.
B., Gelegenheiten wie Dienstbesprech-
ungen oder Mitarbeitergespräche als
Lerngelegenheiten (Information, Diskus-
sion und Reflexion) zu begreifen und zu
gestalten, aber auch den Erfahrungsaus-
tausch und die gegenseitige Beratung un-
ter den Mitarbeitern als Form des gemein-
samen Lernens anzuregen. Auch Konzep-
te wie Projektarbeit, Qualitätszirkel, Ar-
beits-/Anforderungswechsel (z. B. Job-
Rotation) oder auch E-Learning können
als entweder stärker arbeitsseitige oder
stärker lernseitige Ansätze gezielt für die
Initiierung und Förderung des Lernens
genutzt werden. Es geht letzten Endes da-
rum, ein positives Lernklima in der Poli-
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zei zu erzeugen und zu fördern, in dem
Lernen als selbstverständlicher Teil der
Berufsausübung bzw. Lernen und Arbei-
ten in ihrer wechselseitigen Beziehung ge-
sehen werden.

Gesundheitsmanagement

Auch das Thema Gesundheit spielt eine
immer wichtigere Rolle. Dabei geht es we-
niger um die Frage, ob ältere Mitarbeiter
häufiger oder seltener gesundheitliche
Probleme haben als jüngere, sondern
mehr darum, die funktionellen Kapazitä-
ten der Mitarbeiter zu erhalten und zu för-
dern. Zwar gibt es hier einen Zusammen-
hang mit dem kalendarischen Alter. Es
sind aber auch Überlagerungen durch
weitere Momente zu beachten: Art, Dau-
er und Struktur der Belastungen in der
Arbeit sowie eigenes Gesundheitsbe-
wusstsein bzw. Gesundheitsverhalten (Er-
nährung, Fitness, Training). Funktionelle
Reserven können sinnvoll aktiviert wer-
den, um physische Leistungsfähigkeit
auch mit zunehmendem Alter zu erhalten
oder zumindest ihren Rückgang zu ver-
ringern. Allerdings kann natürlich damit
nicht jede gesundheitliche Beeinträchti-
gung vermieden werden.

Gesundheitsmanagement muss neben
der Frage „Was macht bei der Arbeit
krank?“ (Schutzaspekt, Belastung, Stres-
soren), auch die Frage stellen: „Was erhält
bei der Arbeit gesund?“ (Förderaspekt,
Ressourcen). Zielrichtung ist also, über
Verhütung von Krankheit (Erkennen,
Vermeiden und Folgenmilderung von Ri-
siken, Belastungen, Beanspruchungen und

schädigenden Po-
tenzialen in der Ar-
beit) hinaus auch
gesundheitliche Po-
tentiale im indivi-
duellen Verhalten
des einzelnen Mit-
arbeiters und in
den betrieblichen
Gegebenheiten  zu
einer besseren Be-
wältigung von Ar-
beit und Leben zu
nutzen (vgl.
Richenhagen 2007,
S. 39).

G e s u n d h e i t
kann gelernt wer-
den, sowohl vom
Individuum als
auch von der Orga-
nisation. Insofern
liegt es nahe, Ge-
sundheit, d. h. ge-

sundheitsbewusstes Verhalten, gesund-
heitsorientierte Arbeitsbedingungen und
ein gesundheitsbezogenes Betriebsklima,
auf der organisatorischen Ebene zu för-
dern und Gesundheit der Mitarbeiter als
strategischen Faktor in das Leitbild und
die Organisationskultur sowie in den all-
täglichen Organisationsablauf zu inte-
grieren.

In der Polizei hat der Gedanke der kör-
perlichen Fitness immer einen prominen-
ten Platz innegehabt. Dienstsport ist offi-
ziell regulärer Bestandteil der Berufs-
tätigkeit und Arbeitszeit von Polizei-
beamtinnen und-beamten. Wie in der Pra-
xis allerdings dieser Bereich im Einzelnen
ausgefüllt wird (Akzeptanz, Funktio-
nalität für die Aufrecherhaltung der Ge-
sundheit bzw. Dienstfähigkeit), ist eine
ganz andere Frage. Mit Sicherheit dürften
sich Verbesserungsansätze ermitteln las-
sen. Die vorhandenen Ansätze im Bereich
Dienstsport dürften aber durchaus als An-
knüpfungspunkt für die Implementierung
eines umfassenden, zielorientierten und
systematischen Gesundheitsmanagement
geeignet sein.

Wichtig unter Akzeptanzgesichtspunk-
ten ist, entsprechende Programme nicht
zu verordnen, sondern unter Ein-
beziehung der Mitarbeiter zu entwickeln.
Man kann sie auch nicht ohne Einsatz von
(insbesondere finanziellen) Ressourcen
erstellen. Aber auch hier gilt wieder der
Hinweis: Nichtbeachtung der Thematik
wäre lediglich „Vogel-Strauß-Verhalten“.
Die demografische Entwicklung lässt kei-
ne andere Wahl, als sich dieses Themas
gezielt anzunehmen. Allerdings wird es

kaum ausreichen, Gesundheitsförderpro-
gramme bloß aufzulegen und anzubieten.
Es müssen auch Anreize zum Mitmachen
gesetzt werden.  Dazu müssen sie zum ei-
nen thematisch und inhaltlich attraktiv
und qualitativ hochwertig ausgestaltet
werden. Zudem muss der damit verbun-
dene zeitliche Aufwand überschaubar
bleiben, um eine breite und dauerhafte
Beteiligung zu erreichen.

Es erscheint zweckmäßig, das Gesund-
heitsmanagement mit bereits bestehenden
Aktivitäten (Qualitätsmanagement, Ar-
beitsschutz) zu verzahnen (vgl. Bayer-
isches Staatsministerium 2008, S. 2). Eine
mögliche Vorgehensweise könnte sein,
Gesundheitsförderung zunächst im Sinne
eines Projekts anzugehen (mit einem
hochrangigen Projektleiter) und dann als
Dauerprinzip zu etablieren. Von zentra-
ler Bedeutung ist, dass die Behörden-
leitung das Projekt uneingeschränkt un-
terstützt. Selbstverständlich müssen auch
die Repräsentanten der Mitarbeiter (Per-
sonalrat, Gleichstellungsbeauftragte,
Schwerbehindertenvertreter) von Anfang
an eingebunden sein. Zudem muss früh-
zeitig Expertise auf dem Gebiet der
Gesundheitsförderung hinzugezogen wer-
den.

Das Programm sollte an die Möglich-
keiten und spezifischen Bedingungen der
Behörde bzw. Dienststelle angepasst sein.
Sportangebote, Rückenschule, Gymnas-
tik- und Fitnessprogramme, Gesundheits-
und Fitnesschecks, Maßnahmen mit
Rehabilitationscharakter und medizini-
scher Betreuung, auch Beratungsangebote
zu den Themen Ernährung und gesunde
Lebensführung sowie selbst Änderungen
der Kantinenverpflegung sind in diesem
Zusammenhang denkbar. Nach betriebli-
chen Erfahrungen bringen Maßnahmen
mit individueller Betreuung größeren Er-
folg. Regelmäßiges Feedback über richti-
ges Verhalten und erzielte Effekte scheint
eine Bindungswirkung für die Teilnehmer
zu bewirken.  Andererseits sollten auch
keine „Wunder“ erwartet werden – rea-
listisch fallen Erfolgsquoten eher im ein-
stelligen Bereich aus (vgl. Bayerisches
Staatsministerium 2008, S. 24 f.).

Neben ihrer zentralen Rolle bei der
Gestaltung und Umsetzung von Gesund-
heitsmanagement kommt Führungs-
kräften auch eine Vorbildfunktion zu. Sie
müssen einerseits Bedarfe erkennen, ihre
Mitarbeiter zur Teilnahme ermuntern, In-
teresse am individuellen Erfolg der ge-
wählten Maßnahmen zeigen, ggf. auch
nachdrücklich auf individuelle Verpflich-
tungen verweisen. Andererseits müssen
sie aber auch durch eigenes Verhalten

DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG
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dokumentieren, dass sie nicht außerhalb
des Programms stehen und dass sie die
gesundheitsförderlichen Angebote auch
selbst aktiv wahrnehmen. Beides zusam-
men setzt das Signal: Gesundheits-
management wird in unserer Behörde
ernst genommen.

Führungsverständnis

Demografisch bedingt ist dem Arbeiten
mit und der Führung von älteren Beleg-
schaften und den damit zusammenhängen-
den Implikationen mehr Beachtung zu
schenken. Die Aufgabe „Führung von älte-
ren Mitarbeitern“ bekommt in Anbetracht
der altersstrukturellen Veränderungen in
der Polizei eine neue qualitative und quan-
titative Dimension. Sie wird gewissermaßen
zum Normalfall, auf den sich das polizeili-
che Führungsverständnis und Führungs-
handeln einzustellen hat. Die Führungs-
kräfte müssen ausdrücklich auf diese The-
matik vorbereitet werden. Sie muss auch
expliziter Bestandteil in der Fortbildung der
Führungskräfte werden.

Ilmarinen hat in seinen Untersuchungen
zur Arbeitsfähigkeit herausgefunden, dass
neben den konventionellen Ansätzen (Er-
gonomie, Arbeitsbedingungen, Ge-
sundheitsförderung) ein angemessenes
Führungsverhalten entscheidend für die
Erhaltung bzw. Förderung der Arbeitsfähig-
keit bei zunehmendem Alter ist (vgl.
Ilmarinen 2001, S. 549 ff.).

Zwar kann nach seinen Ergebnissen mit
Maßnahmen der individuellen Gesund-
heitsförderung die Arbeitsfähigkeit etwa ab
dem 50. Lebensjahr gesteigert werden. Die-
ser Effekt kann aber nur für einige Jahre
aufrecht erhalten werden. Wie in Abbildung
9 (vgl. Richenhagen 2007, S. 43) veranschau-
licht wird, ermöglicht erst die Kombination
von Maßnahmen der Gesundheits-
förderung, ergonomischen Maßnahmen und
einem alternsgerechten Führungsverhalten,
dass die Arbeitsfähigkeit bei einem Groß-
teil der Mitarbeiter bis über das Alter von

des Alterns der Mitarbeiter dezidiert auf-
zunehmen. Führung muss dort, wo mehr
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten, alternsflexibler und alterns-
gerechter angelegt sein, den Prozess des
Alterns im Berufsleben stärker berücksich-
tigen als bislang. Dazu gehört zunächst, das
Leistungsvermögen älterer Mitarbeiter re-
alistisch und vorurteilsfrei einzuschätzen.
Weder die stereotype Vorstellung des
Alterns als Abbau, noch eine euphemistisch
verklärende Sicht ungebrochener Leis-
tungsfähigkeit ist funktional für die Erhal-
tung der Arbeitsfähigkeit. Für die Motiva-
tion älterer Mitarbeiter ist die Anerkennung

ihrer Leistungen besonders wichtig. Nichts-
destotrotz müssen aber auch Leistungs-
einschränkungen zur Sprache gebracht wer-
den. Wege zur Lösung sollten mit den be-
troffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern gemeinsam gesucht werden. Das Ziel
ist dabei nicht, „Schonräume“ zu finden,
sondern soweit wie möglich angemessene,
das vorhandene Potenzial nutzende und er-
haltende Aufgaben auch für die älteren Mit-

Motivationseffekt hat, und fördert anderer-
seits den Wissenstransfer. Im Mittelpunkt
steht hierbei insbesondere der Transfer des
sog.  impliziten Wissens, also des Fundus an
Erfahrung, Kniffen, Tricks und Techniken
der Arbeitserledigung, der im Laufe des Er-
werbslebens zu einem wertvollen persönli-
chen Kapital gewachsen ist, von den lebens-
älteren zu den jüngeren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiternn. Umgekehrt ergibt sich
für die Älteren die Herausforderung, im
Dialog bzw. in der Auseinandersetzung mit
den Jüngeren die Relevanz von Erfahrun-
gen zu überdenken und Routinen bzw.
Verfahrensweisen zu begründen. Das wird

auch Offenheit und Bereitschaft zur eige-
nen Weiterentwicklung begünstigen.

Fazit

Die unausweichliche, demografisch be-
dingte Erhöhung des Durchschnittsalters
der Belegschaft und des Anteils an lebens-
älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie die sich daran anschließende Pen-
sionierungswelle stellen gewaltige Heraus-
forderungen für die deutschen Polizeien dar.
Damit diese Entwicklung die Funktionsfä-
higkeit der Polizei in den nächsten Jahren
nicht deutlich einschränkt, müssen die ver-
antwortlichen Entscheidungsträger umge-
hend geeignete Maßnahmen einleiten. Die
obigen Ausführungen zeigen, dass es eine
Vielzahl an Instrumenten gibt, die die Poli-
zei nutzen kann, um ihre Aufgaben auch mit
einer älteren Belegschaft zu erfüllen. Maß-
nahmen wie z. B. belastungsorientierte
Schichtdienstkonzepte, alternsgerechte
Personalentwicklung oder Gesundheits-
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Dabei spielt das Führungsverhalten die zentrale Rolle: Es ist
der einzige hoch signifikante Faktor, für den eine Verbesserung der
Arbeitsfähigkeit zwischen dem 51. und dem 62. Lebensjahr nach-
gewiesen werden konnte.

60 Jahren hinaus auf einem hohen Niveau
verbleibt. Dabei spielt das Führungs-
verhalten die zentrale Rolle: Es ist der ein-
zige hoch signifikante Faktor, für den eine
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwischen
dem 51. und dem 62. Lebensjahr nachgewie-
sen werden konnte.

Das Führungsverhalten hat die Tatsache

arbeiter zu finden. Das erfordert Kreativi-
tät, aber auch organisatorische Flexibilität.

Zudem ist es eine wichtige Aufgabe der
Führung, den Erfahrungsaustausch zwi-
schen älteren und jüngeren Mitarbeitern zu
initiieren und zu fördern. Das signalisiert
einerseits den Älteren, dass sie ernst genom-
men werden, was wiederum einen positiven
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förderungsprogramme können die Leistungspotenziale der Mit-
arbeiter bis ins hohe Alter auf einem hohen Niveau halten und
dazu beitragen, dass die Leistungsfähigkeit der alternden Organi-
sation Polizei erhalten bleibt.

Die in den letzten Jahren initiierten Gesundheitsmanagement-
projekte zeigen, dass die Polizeien diese Problematik und den drin-
genden Handlungsbedarf mittlerweile grundsätzlich erkannt ha-
ben. Diese Maßnahmen sind zwar ohne jeden Zweifel wichtig und
äußerst sinnvoll, sie allein sind aber vermutlich nicht ausreichend,
um den Auswirkungen des demografischen Wandels in der Polizei
hinreichend Rechnung zu tragen. Von zentraler Bedeutung ist da-
her eine Ergänzung dieser Schritte um Maßnahmen aus den Be-
reichen Personalführung, Personaleinsatz und Personalentwick-
lung, die insbesondere auf eine Arbeits- und Arbeitszeitflexi-
bilisierung sowie auf die Erhaltung und den Ausbau der Kompe-
tenzen und der Motivation der älteren Mitarbeiter in der Polizei
abzielen. Die erfolgreiche Implementierung solcher Maßnahmen
dürfte zwar schwierig sein, weil sie von den dafür zur Verfügung
stehenden bzw. gestellten finanziellen und personellen Mitteln
abhängt und erhebliche Anforderungen an die Führungs- und
Managementkompetenzen der Führungskräfte in der Polizei stellt.
Jedoch muss angesichts der unabwendbaren demografischen Ent-
wicklung konstatiert werden, dass sie erforderlich sein werden, um
den gesellschaftlichen Anforderungen an die Polizei gerecht zu
werden.                            Wolfgang Kokoska und Antonio Vera
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EINSATZ

„I am a Neo-Nazi …“
Demonstration und Gedenkmarsch der Rechten sowie Gegendemon-
stration der Linken im Februar 2009 in Dresden: Es ist mein erster größe-
rer Einsatz seit meiner Verwendung in der Bereitschaftspolizeihundert-
schaft. Ein viertägiger Einsatz voller Neugier, Erschrockenheit, Ekel und
tiefem Scham.

Freitag:

Die lange Anreise des Vortages und der
damit verbundenen Kolonnenfahrt steckt
mir noch in den Knochen. Aber wir kön-
nen vorerst lange Ausschlafen und das
Hotelfrühstück stärkt für den Tag. Auf der
Hinreise konnte ich zu meiner Überra-
schung bereits positive Seiten an Dresden
erkennen. Offensichtlich hat sich nach dem
Mauerfall das äußere Bild der Stadt zum
Schönen verändert.

Jedoch geht mir der Gedanke an das
Hakenkreuz, welches ich am Ortseingang
auf einer Mauer geschmiert entdeckt habe,
nicht aus dem Kopf. Ich ignoriere dies
vorerst und ziehe meine Uniform an. Mein
Gruppenführer und mein Zugführer klä-
ren uns über das heutige Dienstgeschehen
auf. Gegen Mittag ist eine Kundgebung der
linken Szene in der Innenstadt geplant. Wir
führen zunächst die Voraufsicht im
Innenstadtbereich durch. Unser späterer
Auftrag ist es, die Versammlung und des-
sen Verlauf zu schützen.

Einige Tage zuvor habe ich mich bereits
in diversen Internetforen über jene besag-
ten Ausschreitungen in Dresden informiert.
Bereits auf der Anreise der Teilnehmer
ernten wir böse Blicke und Beleidigungen.
„Scheiß Wessis“ und „Rechtssympathi-
santen“, werden wir genannt. Dabei habe
ich mich doch immer schlichtweg als nor-
malen Deutschen gesehen, der einfach nur
seinen Job macht.

Im Studium hatte ich das Fach Staats-
und Europarecht kennen- und lieben ge-
lernt. Die Gewaltenteilung, mein damit ein-
hergehender Beruf in der Ausübung der
Exekutive sowie die Thematik des deut-
schen Grundgesetzes, haben mich bis heu-
te in meinem Beruf geprägt. Schon damals
gefiel mir besonders der Gedanke, dass je-
der seine Meinung in jeglicher Form aus-
leben darf. Das Grundgesetz spricht in den
Artikeln 5 und 8 von der Meinungs- und
Versammlungsfreiheit.

„Müssten denn nicht gerade wir wissen,
dass diese Begriffe nicht immer selbstver-
ständlich waren“, frage ich mich.

Im Laufe der Veranstaltung höre ich
ermahnende Worte wie „Geschichtsver-

drehung durch die Rechten“ und „gemein-
sam gegen den braunen Mob“ – sehen tue
ich aber nur betrunkene grölende Jugend-
liche. Offensichtlich sind die wenigsten hier
an dem wahren Sinn der Kundgebung in-
teressiert.  Heranfliegende Bierflaschen
und Beleidigungen reißen mich aus mei-
nen Gedanken.

Schade eigentlich, ich dachte, hier will
man was verändern.

Zwei Widerstände und Beleidigungen
gegen meine Person beenden den heuti-
gen Einsatz.

Samstag:

Es heißt früh Aufstehen. Die JLO, die
Junge Landsmannschaft Ostdeutschland,

hat sich mit 5.000 bis 6.000 Personen zu
einem Gedenkmarsch angekündigt. Ich
weiß noch genau, wie ich am Morgen über
diese utopischen Zahlen geschmunzelt
habe. Zu meinem großen Erstaunen soll-

te ich später eines Besseren belehrt wer-
den.

Am Dresdener Hauptbahnhof helfen
meine Gruppe und ich beim Aufbau der
Absperrgitter. Sie sollen nachher den
Andrang, die Ableitung und die Kontrol-
le der Rechten ermöglichen.

Es ist saukalt. Zwei T-Shirts, drei Pul-
lover und meine Körperschutzausstattung
versuchen, mich vor minus sechs Grad zu
bewahren.

Gegen 10 Uhr erscheinen die ersten
Teilnehmer der Veranstaltung Rechts.
Unter ihnen erkenne ich Ordner, Erst-
helfer und zu meinem großen Erstaunen
sogenannte Nationalsanitäter. Ich schüt-
tele den Kopf und lasse die ersten Eindrü-
cke auf mich wirken. Ich frage mich, wie

Foto: Katja Lenz/ddp
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sich der Gedanke der Ersten Hilfe mit den
Worten national und Sanitäter verbinden
lässt. Bei meiner Vereidigung habe ich
damals geschworen allen Menschen jegli-
cher Herkunft und Hautfarbe stets zu hel-
fen. „Na, ob die dir wohl auch helfen wür-
den?“, frage ich meinen türkischen Kol-
legen. Erste Gefühle von Scham kommen
in mir hoch.

Ein Meer von kurz geschorenen Haa-
ren und einheitlich schwarzer Kluft kom-
men auf uns zu. „Man achtet hier wohl
sehr auf die Etikette“, schmunzele ich in

mich hinein. Ein rechter Teilnehmer
gleicht dem Anderen. Im weiteren Verlauf
der Versammlung sehe ich sogenannte
Kameraden der NPD, der Jungen
Nationaldemokraten und unzählige Teil-
nehmer aus dem Ausland. Ich spreche ei-
nen jungen Mann auf sein mitgeführtes
Banner an. Er scheint freundlich auszu-
sehen. Aber er versteht mich nicht. Auf
Englisch gibt er an, aus der Schweiz ange-
reist zu sein. Ich frage ihn ebenfalls auf
Englisch, ob er an dem linken oder dem
rechten Aufzug teilnehmen möchte.

Er zögert kurz und sagt schließlich mit
funkelnden Augen „I am a Neonazi“.

Mit offenem Mund lasse ich ihn ziehen.
Ich ziehe mich kurz in unseren Bulli

zurück und frage mich erstmals, was ich
hier eigentlich mache.

Als ich wieder zu meinen Kollegen auf-
schließe, hat sich der Versammlungsplatz

bereits reichlich gefüllt. Aus der Musik-
anlage der Rechten ertönt eine Sympho-
nie von Händel. Verärgert über den Miss-
brauch musikalischer Schöpfung, erblicke
ich weitere Teilnehmer der Demonstrati-
on. Die Teilnehmerzahl und deren Alters-
struktur scheint kein Ende zunehmen.
Neben jungen und heranwachsenden
Menschen erkenne ich auch ältere Herr-
schaften. Ich versuche ihr Alter zu erah-
nen.

Ich erinnere mich an die schlimmen
Geschichten meines Großvaters über den
2. Weltkrieg und jene Naziverbrechen.

„Müssten denn gerade die es nicht besser
wissen?“, frage ich mich. Ich finde keine
Antwort.

Später, nachdem wir eine anbahnende
Auseinandersetzung der linken und rech-
ten Szene verhindert haben, begleite ich
mit meiner Gruppe den Marsch der Rech-
ten. Über eine Strecke von fünf Kilome-
tern wird straff, geordnet und vor allem
ruhig durch die Straßen Dresden einheit-
lich marschiert. Jeder scheint seinen Platz
zu kennen.

„Fahne höher und Mund halten“, brüllt
es von den rechten Ordnern. Es scheint
hier eine straffe, klare Hierarchie in den
Blöcken der Rechten zu geben. Weiter
hinten entdecke ich die Führung der NPD.
Hier wird stolz hinter dem Banner „Kein
Vergeben, kein Vergessen … “ marschiert.

Seltsam, im Leistungskurs-Geschichte
habe ich damals eine andere Geschichte

zur Bombardierung Dresden am 13./
14.2.1945 gehört.

Später erfahre ich von Kollegen, dass
die NPD-Spitze durch den Selbstschutz
vor Übergriffen beschützt wurde.

Die Worte Selbstschutz, National-
sanitäter, Junge Nationaldemokraten und
weitere begleiten mich noch bis spät in
den Abend hinein. Ich ziehe erste Verglei-
che zum Deutschen Reich und stelle hier
deutliche Parallelen fest. Wurde doch die
Jugend damals durch falsche Ideologien
verführt und missbraucht, so scheint hier

ebenfalls der deutsche Kame-
radschaftsgeist sein Unwesen
zu treiben.

Unweigerlich sehen wir uns
hunderte von Kameras und of-
fenen Fragen ausgesetzt. „Da
sind doch die Verbrecher. Wa-
rum verhaftet ihr die denn
nicht?“, höre ich einen älteren
Herrn schreien.

„Sehen wir diese Verbre-
cher etwa nicht? Oder unter-
stützen wir gar ihre braune
Propaganda und ihren Ge-
schichtsmissbrauch?“, frage
ich mich.

Ich kann die zweite Frage
als deutscher Staatsbürger und
Polizist für mich mit einem kla-
ren Nein beantworten. In kei-
ner Weise unterstütze ich die-
se Lügen, diesen Angst schü-
renden Rassismus. Vielmehr
sehe ich meine hier geleistete
Tätigkeit, als Dienst am Bür-
ger. Ich sehe es als meine poli-
zeiliche Aufgabe, die Verfas-
sung und das damit einherge-
hende Recht, sich öffentlich zu

versammeln und seine Meinung kundzu-
tun, zu beschützen.

Doch beim heutigen Einsatz bin ich
mehr als nur Polizeibeamter. Ich bin Deut-
scher und ein Mensch. Doch am Ende des
Marsches schäme ich mich zum ersten
Mal, ein Deutscher zu sein.

Sonntag:

Auf der Heimfahrt erfahren wir im
Radio über die gestrigen Übergriffe der
Rechten sowie dem Zustörungswahn ei-
niger Linksautonomen. Beim Verlassen
der Stadt Dresden fahren wir erneut an
jener Mauer vorbei.

Erschöpft von den Überstunden blicke
ich stupide aus dem Fenster. Da ist es
wieder, das Hakenkreuz.

Markus Thomas

4.2.09 in Dresden-Neustadt: Am Rande der Demonstration der Rechtsextremisten kam es zu Auseinan-
dersetzungen zwischen der Polizei und Linksautonomen – mit Gewaltpotenzial und Zerstörungen.

       Foto: Norbert Millauer/ddp
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GEWALT

Der Kampf gegen Rechts ist mit
Kampagnen nicht zu gewinnen

Keine Schulbildung. Keine Perspektiven. Keine Mädchen. Bleibt die Frage,
wie kann ich dieser Gesellschaft zeigen, dass mich das ankotzt? Eine Ant-
wort, die  Aufmerksamkeit garantiert: „Glatze, Springerstiefel, Runen-
Tatoos.“ Und Alkohol weit über das Abwinken hinaus. Der Direktor beim
Polizeipräsidenten Michael Knape kennt seine Problemkinder, die es zu zwei-
felhaften bundesweitem Ruhm gebracht haben. Der Leitende Polizeidirektor
führt die Direktion 6, die sich aus den Berliner Verwaltungsbezirken Lichten-
berg, Marzahn-Hellersdorf und Köpenick-Treptow zusammensetzt. Ein Direk-
tionsgebiet von rund 282 Quadratkilometern, in dem etwa 747.000 Men-
schen leben – fast der gesamte ehemalige Ostteil der heutigen Hauptstadt.

Den Stadtteil Lichtenberg im Berliner Osten wählen Neonazis immer
wieder für Aufzüge und Demonstrationen.                 Foto: Holecek

In den nächsten Wochen wird Knapes
Direktion wieder alle Hände voll zu tun
haben. Für den 1. Mai hat NPD-Bundes-

geschäftsführer Eckart Bräuniger einen
Aufmarsch nahe der Parteizentrale in
Köpenick angemeldet. Die NPD erwartet
bis zu 1.000 Teilnehmer, die Polizei mehre-
re tausend Gegendemonstranten. Aber das
ist nur ein Teil der polizeilichen Lage.

Die augenfälligste Besonderheit der
Polizeidirektion ist, dass an ihrer Spitze ein
Professor steht, der aber nicht so aussieht.
Michael Knape – ist Polizist vom Bürsten-
haarschnitt bis zu den blank polierten
Schuhen. Dieser Gegensatz irritiert immer
wieder seine Gesprächspartner an den run-
den Tischen ebenso wie die Zuhörer in sei-
nen Vorträgen. Der Honorarprofessor an
der Fachhochschule für Wirtschaft und
Recht in Berlin ist rastlos und bienenfleißig,

wovon nicht nur die Lektoren des GdP-ei-
genen Verlages DEUTSCHE POLIZEI-
LITERATUR GMBH ein Lied singen

können, für
den Prof. Kna-
pe derzeit ge-
meinsam mit
Ulrich Kiworr,
Vorsitzender
Richter am
Landgericht
Berlin und
Dozent im
Fachbereich
Pol ize ivol l -
zugsdienst der
Fa c h h o c h -
schule, an ei-
ner Neuaufla-
ge des Kom-
mentars zum
Allgemeinen
Polizei- und
O r d n u n g s -
recht für Ber-
lin arbeitet –

und 300 Seiten mehr als geplant ablieferte.

Ständiger Auftrag

Seiner näheren Umgebung ist schleier-
haft, wann er das schreibt, denn in seiner
Direktion und unter den knapp 2.200 Kol-
leginnen und Kollegen ist er allgegenwär-
tig. „Das berechtigte Interesse der Men-
schen in dieser Stadt nach noch mehr Si-
cherheit ist für meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein stetes Anliegen und ein
ständiger Auftrag zugleich. Dafür setzen sie
sich zusammen mit mir täglich ein“, steht
auf seiner Homepage und er meint das
wörtlich.

Lichtenberg, Marzahn, Köpenick. Wer

nicht dort wohnt, verbindet die Namen mit:
Neonazis, Plattenbauten – und dann war
da noch dieser Schuhmacher, der als
Hauptmann verkleidet die Obrigkeit an
der Nase herumführte.

Ungemütliche Wahlheimat

An der Nase herum führt Knape nie-
mand. Zwar haben NPD und Neonazis sein
Direktionsgebiet zur Wahlheimat erklärt,
sind sich aber längst nicht sicher, ob das
eine gute Wahl war.

Als die Polizei Anfang März mit einer
Großrazzia gegen die rechte Musikszene
mehr als 200 Wohnungen und Läden in al-
len Bundesländern durchsuchte, und mehr
als 45.000 CDs und etwa 170 Computer über
100 verdächtigen Personen beschlagnahm-
te sowie rund 70 Waffen fand, konzentrier-
ten sich in Berlin die Maßnahmen vor al-
lem in den Bereichen Friedrichshain, Kreuz-
berg, Neukölln, Lichtenberg, Marzahn-
Hellersdorf und Treptow-Köpenick.

„Man muss den Rechten ständig auf den
Füßen stehen“, so Prof. Knape. Für Rechts-
extremisten, so das ARD-Magazin „Kon-
traste“, ist Berlin inzwischen ungemütlicher
als jede andere Stadt: „Keines ihrer Gip-
feltreffen bleibt hier unbehelligt. Dabei
nutzt die Polizei jeden Spielraum des
Polizeirechts. Sie kommt regelmäßig – und
stört einfach – selbst führende NPD-Ka-
der unter den Gästen. Knapes Devise, die
er seit nunmehr fünf Jahren durchzieht:
keine rechtsextreme Party ohne Polizei-
besuch. Ein Polizist als Störenfried, ausge-
rechnet in der Stadt, die für Neonazis
höchsten symbolischen Wert hat.“

„Da bin ich gerne kleinlich“

Den Spagat zwischen Demonstrations-
recht und Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus beherrscht Knape mit seiner
Mannschaft virtuos. Er lässt für Neonazis
die Straße freiräumen von Gegen-
demonstranten. Ein volksverhetzender
Satz aus einer Goebbels-Rede, unter Pflas-
tern verborgene Hakenkreuz-Tatoos – die
Polizei greift zu. Springerstiefel? Dann
muss der nationale Widerstand auf Socken
durch die Straßen. Alkoholverbot, Reden-
Zensur – Knape ist pingelig. Den Repor-
tern von „Kontraste“ sagt er ins Mikrofon:
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„Mit Rechtsextremisten ist nicht zu spaßen.
Es sind Gewalttäter. Es sind Gewalttäter,
die vor nichts zurückschrecken, wenn sie
auch nur die Chance haben. Sie müssen sich
einmal die Musik anhören. Und wer sol-
che Lieder singt und so etwas verbreitet,
der wird auch vor dem letzten Schritt nicht
zurückschrecken, und Menschen nieder-
schlagen und zusammenknüppeln. Und da
muss ich Ihnen sagen: Da bin ich gerne
kleinlich. Wenn das kleinlich ist, bin ich sehr
gerne kleinlich.“

Damit macht er sich keine Freunde.

Mehrfach musste seine Familie unter Poli-
zeischutz gestellt werden, Neonazis terro-

risierten seine Angehörigen nachts am Te-
lefon, Steckbriefe mit seinem Konterfei
wurden verteilt, eine Demonstration vor
seiner Haustür wurde von den Rechten of-
fiziell angemeldet.

Aber nicht nur den Rechten ist Knape
unbequem. Mit Beharrlichkeit geht er dem
rot-roten Berliner Senat auf die Nerven,
wenn er um jede Planstelle oder um Un-
terbringung und Ausrüstung für seine Po-
lizisten kämpft.  Für Reflexe gegen Rechts
ist er nicht zu haben. Statt große Worte, Pla-
kate und Kampagnen fordert er immer

wieder: „Es darf
nicht bei den Dis-
kussionsrunden
bleiben, es muss
Hand angelegt und
investiert werden
in gesellschaftliche
Infrastruktur. Mit
Sport, Reisen und
Musik sind die Ju-
gendlichen zu ge-
winnen. Wenn je-
der, der sich im
Kampf gegen
Rechts engagiert,
mal ein paar Jun-
gens ins Auto packt
und zu einem Fuß-
ballturnier fährt

oder einen Grillabend für sie veranstaltet,
trifft die rechte Szene an ihrer empfind-

Im Gespräch mit dem Leiter der Berliner Direktion 6, LtPD Prof.
Michael Knape: Konrad Freiberg, GdP-Bundesvorsitzender und
Kerstin Philipp, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes
der GdP.                                 Foto: Holecek

GEWALT

Die Zeitschrift „Arbeitsrecht im
Betrieb“ (Frankfurter Bund-Verlag)
vergibt 2009 erstmals den „Deut-
schen Betriebsräte-Preis“. Unter
Schirmherrschaft von Olaf Scholz,
Bundesminister für Arbeit und
Soziales, werden am 7. Oktober
2009 im Rahmen des „Bonner Be-
triebsräteTags“ Engagement und
erfolgreiche Arbeit von Betriebsrä-
ten in Krisenzeiten ausgezeichnet.

Besonders in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten steigen die Anforderungen an
Betriebsräte. Doch was dem Arbeitgeber
häufig ein Dorn im Auge ist, wird von der
Belegschaft oft genug als selbstverständ-
liche „Dienstleistung“ angesehen. Statt
Anerkennung und Bestätigung gibt es

Deutscher Betriebsräte-Preis 2009

lichsten Stelle. Die meisten Jugendlichen
sind noch umkehrbar, wir dürfen sie nicht
kriminalisieren.“ Geld, Kreativität und Un-
voreingenommenheit, so Knape, seien die
Mittel gegen Rechts. „Nicht jeder, der ein
Hakenkreuz malt, ist ein Nazi.“

Gleiche Ursachen

In seiner Direktion leben rund 70.000
Russlanddeutsche, teilweise in der 3. und
4. Generation. Die Lage der Jugendlichen
dort ist ebenfalls prekär. Alkohol und
Jugendgruppengewalt grassieren. Mit den
Neonazis haben sie nichts zu schaffen. Prof.
Knape: „Das Migrationsproblem bei den
jungen Russlanddeutschen ist vergleichbar
mit dem der jungen Libanesen. Das Mes-
ser gehört zur Standardausrüstung.“ Das
Einzige, was sich mäßigend auf die Jugend-
kriminalität auswirkt, ist der Winter. Auch
hier sieht Knape die gleichen Ursachen:
„Keine Bildung, keine Perspektiven, kei-
ner kümmert sich.“ Auch hier müssen
Knape und seine Leute zeigen, „... wer der
Herr im Haus ist“, denn Aggressionen und
Angriffe gegen Polizisten nehmen, wie
überall im Lande, auch hier zu. Prof. Knape:
„Respekt vor der Polizei hat niemand
mehr“. Also muss sich die Polizei diesen
Respekt wieder verschaffen, meint er.

Rüdiger Holecek

von beiden Seiten häufig nur Kritik.
Hier will der „Deutsche Betriebsräte-

Preis“ ein Zeichen setzen: Gewürdigt wer-
den konkrete Projekte aus den Jahren 2007-
2009. Bewerben können sich einzelne
Betriebsratsmitglieder, komplette Gremien
oder auch betriebsübergreifende BR-Koo-
perationen. Die Auszeichnung will Betriebs-
räte motivieren, weiter aktiv, kreativ und
gestaltend für die Bewältigung von Krisen
und die Erhaltung und Schaffung von voll-
wertigen Arbeitsplätzen einzutreten; gleich-
zeitig soll sie Betriebsratsarbeit stärkere öf-
fentliche Wahrnehmung und Anerkennung
verschaffen.

Die Auswertung und Beurteilung der ein-
gereichten Arbeiten erfolgt durch eine Jury,
der gehören prominente Vertreter aus Ge-
werkschaften und Wissenschaft, ausgewie-
sene Betriebsratspraktiker, ein erfahrener

BR-Berater sowie die verantwortliche
Redakteurin der Zeitschrift „Arbeits-
recht im Betrieb“ angehören. Die Krite-
rien für die Bewertung der einzelnen Ar-
beiten sind u. a. die Umsetzbarkeit und
Übertragbarkeit der durchgeführten Pro-
jekte sowie die konkreten Auswirkungen
auf den betrieblichen Alltag.

Einsendeschluss ist der 30.4.2009.

Ausführliche Informationen, ein
Bewerbungsmuster und Kontaktadressen
unter www.DeutscherBetriebsraete-
Preis.de.

Kontakt: Christof Herrmann, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit,
Tel.: 069/795010-49, Fax: - 29,
E-Mail: christof.herrmann@bund-
verlag.de, www.bund-verlag.de

INTERESSENVERTRETUNG
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RECHT

„Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten.“
– Diskussion über eine neue Kronzeugenregelung –

„Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten.“ 1 –
Dieser aus dem Matthäus-Evangelium zitierte Vers be-
schreibt den Verrat des Jüngers Judas an Jesus. Dreißig
Silberlinge gaben ihm die Hohenpriester „und von da an
suchte [Judas] eine Gelegenheit, dass er ihn verriete.“ 2

Im deutschen Strafrecht geht es statt um dreißig Silber-
linge um Strafmilderung oder sogar Straferlass, wenn ein
Kronzeuge über seine Mittäter aussagt, also es ermög-
licht, Straftaten aufzudecken oder die Aussage geeignet
ist, geplante Taten zu verhindern. Deshalb wird das Rechts-
institut „Kronzeugenregelung“ auch landläufig „Judas-
paragraf“ genannt. Der folgende Artikel soll über die aktu-
elle Rechtslage und die damit verbundene Diskussion in-
formieren. Des Weiteren wird hier ein Ausblick über den
momentan im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Para-
grafen 46b StGB gegeben, der die Einführung einer allge-
meinen Strafzumessungsvorschrift für Kronzeugen im AT
des StGB vorsieht.

Der Begriff „Kronzeuge“

Der Begriff „Kronzeuge“ stammt aus dem englischen Strafpro-
zess. In Großbritannien wird der Kronzeuge traditionell „Queen’s
Evidence“ genannt.3 Wörtlich übersetzt hieße das „Beweis der Kö-
nigin“. Gemeint ist aber der „Zeuge der Königin“, der für den Staat,
d. h. die Krone, aussagt. Im deutschen Strafprozess hat der Kron-
zeuge keine traditionelle Geschichte. Dennoch ist das Prinzip das
Gleiche. Der Kronzeuge ist selbst Täter oder Teilnehmer einer straf-
baren Handlung. Er hat Kenntnisse über Mittäter und ist bereit,
diese den Strafverfolgungsbehörden zu offenbaren. Dadurch kann
es den Behörden gelingen, die Begehung weiterer Straftaten zu
verhindern oder bereits begangenes Unrecht besser aufzuklären.

Der Staat interessiert sich dabei vor allem um Insiderwissen, das
Bereiche der Organisierten Kriminalität und des Terrorismus be-
trifft, weil diese Milieus oftmals aufgrund ihrer Konspirativität für
Strafverfolgungsbehörden schwer ermittelbar sind.

Geschichte der Kronzeugenregelung
in Deutschland

Wie bereits erwähnt hat das Institut „Kronzeugenregelung“ in
Deutschland keine traditionelle Verwendung. In den siebziger Jah-
ren wurde die BRD zunehmend durch den Linksterrorismus kon-
frontiert. Zeitgleich machte sich die Politik auch über Gesetzes-
änderungen Gedanken. So wurde im Jahre 1976 der Tatbestand
des § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen) einge-
führt und mit ihr eine deliktsspezifische Kronzeugenregelung. Das
materielle Strafrecht hatte es hier zum Ziel, Mitglieder einer Terror-
vereinigung zu einem Ausstieg des kriminellen Milieus zu bewe-
gen und Wissen über geplante Taten preiszugeben.

Mitte der achtziger Jahre kam es vermehrt zu Mordanschlägen
auf Repräsentanten des Staates durch die RAF.4 Die Bedrohung
dieser terroristischen Vereinigung war gegenwärtig. Doch die At-
tentäter konnten zunächst aufgrund des objektiven Tatbefundes
nicht gefasst werden. Daraus resultierend wurde die Einführung
eines Kronzeugengesetzes (KronzG) diskutiert und im August 1988
ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgelegt.5 Die Möglichkeit,
dass RAF-Terroristen aussagen und Tatbeiträge ihrer Mittäter auf-
decken, sollte der Polizei nun als neue Strafverfolgungsmaßnahme
dienen. Und so wurde diese „große“ Kronzeugenregelung am
9.6.1989 Gesetz, denn sie galt nicht nur deliktsspezifisch, d. h. für
Täter des Organisationsdeliktes des §129a StGB, sondern auch für
solche Personen, die mit dieser Tat zusammenhängende Straftaten
verwirklichen Die Geltungsdauer der Vorschrift wurde zunächst
auf den 31.12.1992 beschränkt und aufgrund verschiedener Anhö-
rungen von Rechtsausschüssen jeweils zweimal verlängert, sodass
sie bis zum 31.12.1999 gültig war und zu diesem Zeitpunkt auch
ausgelaufen ist. Des Weiteren wurde im Dezember 1994 das KronzG
auf die Organisierte Kriminalität ausgedehnt.

Anwendungsfälle

Nach Auflösung der RAF im Jahre 1998 war die Gefahr des
Linksterrorismus in Deutschland gebannt, und da die RAF das
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KronzG her-
vorbrachte,
lief es zum
3 1 . 1 2 . 1 9 9 9
aus. Doch bis
zu diesem
Z e i t p u n k t
kam das Ge-
setz in weni-
gen Fällen zur
Anwendung.
Nachfolgend
einen Auszug6

aus der Recht-
sprechung:

•  RAF-Ter-
rorist Werner
Lotze: Beteili-
gung an zwei
B a n k ü b e r-
fällen, Mord

an einem Polizeibeamten, Beteiligung an
Sprengstoff-Attentat. Werner Lotze
machte umfassende Angaben zu RAF-
Genossen und über Strukturen und die
Vorgehensweise innerhalb der RAF. Er
wurde zu elf Jahren Haft verurteilt.

•  RAF-Terroristin Susanne Albrecht: Be-
teiligung an der Ermordung Jürgen
Pontos. Albrecht machte ebenfalls Aus-
sagen über Täterschaften innerhalb der
RAF und wurde somit zu zwölf Jahren
Haft verurteilt.

• Lufthansa („Landshut“)-Entführerin
Souhaila Andrawes überlebte als Einzi-
ge der Terroristen die Stürmung des Flug-
zeugs durch die GSG9 in Mogadischu.
Nach ihrer Haftentlassung in Somalia
wurde sie 1994 in Oslo erneut festgenom-
men und der Bundesrepublik ausgeliefert.
Vor Gericht machte sie ausführliche An-
gaben zur Entführung, u. a. über die Ge-
hilfin Monika Haas, die Waffen für die
Entführung geliefert hatte. Souhaila
Andrawes wurde zu zwölf Jahren Haft
verurteilt.

Aktuelle Gesetzeslage

Nach geltendem Recht befinden sich im
Strafgesetzbuch drei deliktsspezifische
„kleine“ Kronzeugenregelungen, nament-
lich sind das die Delikte der §§ 129, 129a,
261 StGB und § 31 des BtMG. Hier muss
der Täter selbst Straftaten in diesem Delikts-
feld begangen haben. Daneben kann selbst-
verständlich bei jedem Delikt ein über den
eigenen Tatbeitrag hinausgehendes Ge-
ständnis und die Bestrebung, den Schaden
beim Opfer gering zu halten und möglichst
wieder gut zu machen als Nachtatverhalten
gemäß § 46 (2) StGB berücksichtigt werden.

Diese Instrumentarien der Strafzumessung
werden auch als „materielle Lösung“ be-
zeichnet.

Strafprozessual wird die materielle Lö-
sung durch die Durchbrechung des
Legalitätsprinzips in den §§ 153 ff StPO
unterstrichen. Aber die Anwendungs-
möglichkeiten sind hier gering, da sie
teilweise nur für Vergehen gelten.

Neuester Gesetzesvorschlag –
der Paragraf 46b StGB

Am 24.8.2007 wurde von der Großen
Koalition ein neuer Gesetzesentwurf7 über
die „Strafzumessung bei Aufklärungs- und
Präventionshilfe“ in den Deutschen Bun-
destag eingebracht. Diese Kronzeugen-
regelung soll als Paragraf 46b StGB in den
Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches ein-
gebunden und als allgemeine Strafzu-
messungsregel Anwendung finden.

An diesem Vorschlag ist neu, dass der
Täter nicht mehr einem bestimmten
Deliktsbereich angehört, sondern lediglich
eine Straftat begangen haben muss, deren
angedrohte Freiheitsstrafe im Mindestmaß
erhöht ist, also gemäß § 38 (2) StGB mehr
als einen Monat beträgt. Des Weiteren muss
sich sein Wissen auf eine schwere Straftat
nach § 100a (2) StPO beziehen, das wesent-
lich dazu beiträgt, dass diese Tat aufgedeckt
werden konnte oder noch verhindert wer-
den kann. Der Gesetzgeber wählt hier den
Katalog gemäß § 100a (2) StPO, weil bei
diesen Straftaten generell eine Telek-
ommunikationsüberwachung (TKÜ) mög-
lich ist und es sich deshalb um Taten han-
delt, die aufgrund der abgeschotteten Struk-

von Strafe absehen. Gemäß § 46b (3)
StGB-E ist eine Milderung sowie das Ab-
sehen von Strafe ausgeschlossen, wenn der
Täter sein Wissen erst nach Eröffnung der
Hauptverhandlung preisgibt. Das heißt, dass
der Gesetzgeber hier eine zeitliche Befris-
tung für die Möglichkeit der Anwendung
der Kronzeugenregelung setzt. Damit soll
erreicht werden, dass Angaben des Kron-
zeugen rechtzeitig überprüft werden kön-
nen.

Um Missbrauch vorzubeugen, werden
gleichzeitig die Strafandrohungen der Tat-

bestände der falschen Verdächtigung (§ 164
StGB) und das Vortäuschen einer Straftat
(§ 145d StGB) angehoben, um falschen
Kronzeugen entgegenzuwirken, die sich
durch unwahre Angaben eine Strafmilde-
rung oder ein Absehen von Strafe erschlei-
chen wollen.

Die erste Lesung des Gesetzesentwurfs
fand am 24.10.2007 statt und wurde danach
in den Rechtsausschuss und den mit-
beratenden Innenausschuss des Bundesta-
ges überwiesen. Momentan ruht der Ent-
wurf allerdings im Gesetzgebungsverfahren,
da mancher Inhalt überarbeitet wird. Ob der
Entwurf Gesetz wird, steht noch nicht fest.
Die Große Koalition hat zwar die Schaffung
einer Kronzeugenregelung in ihrem Koa-
litionsvertrag vorgesehen, doch nach Ablauf
der 16. Legislaturperiode fallen noch nicht
verabschiedete Gesetzesentwürfe grund-
sätzlich der Diskontinuität anheim, d. h., dass
der Entwurf dann „verfallen“ würde und

RECHT

Der Autor: Sebastian
Reiner, Polizeikommissar-
anwärter, seit September
2006 in Ausbildung bei
der Polizei Baden-Würt-
temberg u. a. im Streifen-
dienst und der Kriminal-
polizei

     Die Gerechtigkeit ist
die zweite große Aufgabe des

Rechts, die Erste aber ist
die Rechtssicherheit,

der Friede.

Gustav Radbruch (1878-1949), Rechtsphilosoph

turen und Konspirativität erhöhte Er-
mittlungstätigkeiten fordern. Im Gegenzug
kann das Gericht die Strafe mildern, wobei
bei ausschließlich lebenslänglicher Freiheits-
strafe (z. B. Mord), die Freiheitsstrafe nicht
unter zehn Jahre reduziert werden darf. Hat
der Täter eine Straftat begangen, die mit
zeitiger Freiheitsstrafe bedroht ist – gemäß
§ 38 (2), ist das Höchstmaß fünfzehn Jahre,
das Mindestmaß ein Monat – und er aber
keine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jah-
ren verwirkt hat, so kann das Gericht sogar

Foto: Frank May/dpa
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das Gesetzgebungsverfahren  in der folgen-
den Legislaturperiode neu beginnen müßte.

Braucht die Polizei ein solches
Strafverfolgungsmittel?

Sicherlich ist die Polizei bestrebt, Er-
mittlungserfolge zu verbuchen. Und zwar
auch in Bereichen, die durch Kriminelle ab-
geschottet sind und wo Verdeckte Ermittler
und Vertrauenspersonen an ihre Grenzen
stoßen. Somit kann die Kronzeugen-
regelung ein geeignetes Mittel der Strafver-
folgung sein.

Jedoch ist die Regelung, auch rechts-
staatlich, nicht unproblematisch. Zum einen
könnte sie in den Schuldgrundsatz eingrei-
fen, der besagt, dass eine Strafe immer
schuldangemessen sein muss. Nehmen wir
folgendes Beispiel, das nach dem neuesten
Gesetzesentwurf rechtstheoretisch möglich
ist:

Ein Vergewaltiger quält sein Opfer zu
sexuellen Handlungen. Er wird gem. § 177

StGB angeklagt und einer Freiheitsstrafe
von 3 Jahren verurteilt. Allerdings besitzt der
Vergewaltiger wertvolle Informationen
über terroristische Anschlagspläne in
Deutschland, weshalb er das Gericht straf-
frei verlassen kann. Zwar könnte Art und
Umfang der offenbarten Tatsachen im Ver-
hältnis zur Schwere der Vergewaltigung und
damit aufgeladenen Schuld des Täters ab-
gewogen werden,8 doch rechtstheoretisch
sollte eine solche Möglichkeit nicht beste-
hen. Die Bevölkerung und vor allem das
Opfer würden bei so einem Fall sicher den
„guten Glauben“ in den Rechtsstaat verlie-
ren.

Fazit: Die Strafe muss eben immer
schuldangemessen bleiben!

Nehmen wir den Fall, den die baden-
württembergische Polizei im Moment wohl
am meisten beschäftigt – das „Heilbronner
Phantom“. Verdächtig ist eine Frau, deren
Gesicht die Polizei nicht kennt, die aber mit
mindestens sechs Tötungsdelikten in Ver-
bindung gebracht wird. Skrupellos, unbere-

RECHT

(1) Wenn der Täter einer Straftat, die mit einer im Mindestmaß erhöhten Freiheits-
strafe oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist,

1. durch freiwilliges Offenbaren seines Wissens wesentlich dazu beigetragen hat,
dass eine Tat nach § 100a Abs. 2 der Strafprozessordnung aufgedeckt werden konn-
te oder

2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, dass eine Tat
nach § 100a Abs. 2 der Strafprozessordnung, von deren Planung er weiß, noch ver-
hindert werden kann, kann das Gericht die Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern, wobei
an die Stelle ausschließlich angedrohter lebenslanger Freiheitsstrafe eine Freiheits-
strafe nicht unter zehn Jahren tritt. Für die Einordnung als Straftat, die mit einer im
Mindestmaß erhöhten Freiheitsstrafe bedroht ist, werden nur Schärfungen für
besonders schwere Fälle und keine Milderungen berücksichtigt. War der Täter an
der Tat beteiligt, muss sich sein Beitrag zur Aufklärung nach Satz 1 Nr. 1 über den
eigenen Tatbeitrag hinaus erstrecken. Anstelle einer Milderung kann das Gericht
von Strafe absehen, wenn die Straftat ausschließlich mit zeitiger Freiheitsstrafe
bedroht ist und der Täter keine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren verwirkt
hat.

(2) Bei der Entscheidung nach Absatz 1 hat das Gericht insbesondere zu berück-
sichtigen:

1. die Art und den Umfang der offenbarten Tatsachen und deren Bedeutung für
die Aufklärung oder Verhinderung der Tat, den Zeitpunkt der Offenbarung, das
Ausmaß der Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden durch den Täter und die
Schwere der Tat, auf die sich seine Angaben beziehen, sowie

2. das Verhältnis der in Nummer 1 genannten Umstände zur Schwere der Straf-
tat und Schuld des Täters.

(3) Eine Milderung sowie das Absehen von Strafe nach Absatz 1 sind ausgeschlos-
sen, wenn der Täter sein Wissen erst offenbart, nachdem die Eröffnung des Haupt-
verfahrens (§ 207 der Strafprozessordnung) gegen ihn beschlossen worden ist.

Quelle: Drucksache Deutscher
Bundestag, 16/6268 vom 24.08.2007

§ 46b
chenbar und gewissenlos sind ihre Taten. Im
Januar 2009 lieferte Frankreich zwei Straf-
täter aus, die in der Presse als „Phantom-
Komplizen“ bekannt wurden. Sie sollen an
Einbrüchen im Saarland beteiligt gewesen
sein, an dessen Tatorten auch die DNA der
unbekannten Frau gefunden wurde. Man er-
wartete sich Informationen der Männer
über das Phantom. Doch nach Ablegung
eines Teil-Geständnisses wurden die
Männer auf freien Fuß gesetzt. Aussagen
zum „Heilbronner Phantom“ machten kei-
ner der beiden. Nehmen wir an, dass die
beiden nicht frei gekommen wären oder
sogar Delikte höherer Qualität verübt hät-
ten. In diesem Fall könnte eine Kronzeugen-
regelung Motivation zur Aussage sein. Dass
zwar die Männer das Gericht dann mit Straf-
milderung verlassen, wird in Anbetracht ei-
nes Ermittlungserfolges beim Ergreifen der
„Frau ohne Gesicht“ gerne in Kauf genom-
men. Ein notwendiges Übel sozusagen.

Grundsätzlich sollte die Kronzeugen-
regelung aber den Ausnahmecharakter ha-
ben. Ob der Straftatenkatalog des § 100a (2)
StPO nicht zu weit gefasst ist, bleibt in Zu-
sammenhang mit dem neuen Gesetzesent-
wurf fraglich. Denn bei allem Streben der
Polizei nach Ermittlungserfolg – Warum
sollte ein Gewalt- oder Sexualtäter Aussa-
gen zur Abgeordnetenbestechung oder
Subventionsbetrug machen? Wer durch
Gewalt als Zeichen hoher krimineller En-
ergie, anderen Menschen erhebliche körper-
liche und seelische Schäden zufügt, darf kein
Strafrabatt erhalten für Straftaten, die vom
Unrechtsgrad in keinem Verhältnis zu den
verübten Gewaltdelikten stehen. Das Ver-
hältnis zwischen der Schwere der Schuld des
Kronzeugen und der Aufklärungshilfe ist
besonders zu beurteilen, damit Kriminelle
mit dem Staat nicht in einen „Handel mit
der Gerechtigkeit“ eintreten.

Gerechtigkeit ist zwar wichtig und soll
auch Maxime des polizeilichen Handelns
sein. Doch noch wichtiger ist letztendlich die
Rechtssicherheit, die allen Menschen zu
Gute kommt. Diese These stammt von
Gustav Radbruch.

Sebastian Reiner,
Polizei Baden-Württemberg

Fußnoten:
1  Matthäus, 26, 15
2 Matthäus, 26, 16
3 Wörterbuch zur inneren Sicherheit, Martin
Kastner, Verlag für Sozialwissenschaften, Sei-
te 181
4 Die Kronzeugenregelung, Breucker/Eng-
berding, Seite 12
5  vgl. Breucker/Engberding, a.a.O., Seite 13
6  vgl. Breucker/Engberding, a.a.O., Seite 46 ff.
7  Bundestag-Drucksache 16/6268
8  vgl. §46b (2) Nr. 2 StGB-E, Bundestag-Druck-
sache 16/6269

Hilfe zur Aufklärung oder Verhinderung von schweren Straftaten
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GRUNDGESETZ

60 Jahre alt – und immer noch
nicht Verfassung?

– Eine sehr persönliche Betrachtung zum Geburtstag
des Grundgesetzes –

„Das Jahr 1949 ist dazu ausersehen, große Ereignisse in Westdeutsch-
land herbeizuführen, denn es wird die Bildung einer deutschen Regierung
bringen.“ Und zum Schluss seiner dreiminütigen Neujahrsansprache im
Radio forderte der Gouverneur der britischen Besatzungszone, General
Sir Brian Roberts, die Deutschen in seinem Machtbereich auf: „Also
voran, greifen Sie zu, zum Besten Deutschlands und Europas!“

Prophetie war das zu diesem Zeitpunkt,
knapp vier Jahre nach dem Sieg der Alli-
ierten über das Nazi-Regime, schon nicht
mehr. Ziemlich unbemerkt von der deut-
schen Bevölkerung waren unter
westalliierter Regie die Vorarbeiten am
Grundgesetz für die drei Westzonen weit
fortgeschritten.

Unpolitische Interessen

Uns aber, den Jugendlichen und Her-
anwachsenden dieser Zeit, interessierten
ganz andere Dinge. Wir hatten als Kinder
im Kriege und danach unter Not und
Lebensgefahren gelitten, waren zu Ausge-

bombten oder Flüchtlingen geworden.
Viele Väter saßen noch in Gefangenschaft,
galten als vermisst oder waren gar gefal-
len. Wir haben noch 1954 in unserem ers-
ten Ausbildungsjahr als Polizeiwacht-
meister auf Probe umschichtig ganze
Nächte das Radio abgehört, weil dann
pausenlos Namen von Russland-Heim-
kehrern aus dem Durchgangslager Fried-
land verlesen wurden. Darunter sollte sein
und war dann auch der Vater eines unse-
rer Stubenkameraden.

Die Währungsreform ein halbes Jahr
zuvor hatte die allseits geschätzte Deutsche
Mark eingeführt. Auch wenn unsere Eltern

23. Mai 1949: Das Grundgesetz wird in der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates offiziell verkündet – vordere Reihe v.l.,
Dr. Walter Menzel, Prof. Dr. Carlo Schmid, Jakob Kaiser, Paul Loebe und Theodor Heuss.                                              Foto: dpa
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und wir nur wenig davon hatten, so weck-
ten doch die reichhaltigen Auslagen in den
Geschäften viele Wünsche mit der Hoff-
nung auf Erfüllung. Radio und Kino, jetzt

propagandafrei, waren unsere bevorzugten
Medien. Lateinamerikanische Rhythmen
kamen über den großen Teich. Man tanzte
begeistert Samba auf dicken Kreppsohlen.
Man sah und hörte den in Wien spielende
Film „Der dritte Mann“ mit der unvergess-
lichen Musik von Harry Limes.

Aber Politik? Weder in der Schule noch
im Elternhaus war Politik ein Thema. Die-
se Abstinenz ist wohl den schlechten Er-
fahrungen unserer Vorgeneration mit dem
„Tausendjährigen Reich“ zuzuschreiben,
das zum Glück für uns alle nur zwölf Jahre
unter der nationalsozialistischen Diktatur
dauerte.

Wir trällerten den Karnevalsschlager
„Wir sind die Eingeborenen von Tri-
zonesien“ und sangen mit Hingabe die
„Caprifischer“. Wir waren eine unpoliti-
sche Jugend. Das auch deshalb, weil das
Mindestwahlalter von 21 Jahren noch lan-
ge hin war.

Bildung in der Polizei

Das änderte sich schlagartig mit dem
Eintritt in die Polizei. Der Unterricht im

Fach Staatsbürgerkunde, Politik oder
staatspolitische Bildung, wie immer es auch
genannt wurde, vermittelte uns Kennt-
nisse über das Grundgesetz, den Staatsauf-

bau, die Grund-
rechte mit Bezug
zu den polizeili-
chen Eingriffs-
e r m ä c h t i g u n -
gen. Nicht ohne
Grund gelten
seither Polizei-
dienststellen als
Arbeitsplätze, an
denen viel und
profund politisch
diskutiert wird
und deren Be-
dienstete zu ei-
nem sehr hohen
Grad gewerk-
schaftlich organi-
siert sind.

Und so wur-
den uns auch die
schmerzlichen
und langwieri-
gen Wehen der
E n t s t e h u n g s -
geschichte des
Grundgesetzes
nahe gebracht:
Nach Bizone und
Trizone, nach

dem Scheitern der Außenministertagungen
in Paris, Moskau und London über eine ge-
s a m t d e u t s c h e
Verfassung, nach
der Sechsmächte-
Konferenz mit
dem Ergebnis der
„Frankfurter Do-
kumente“, nach
dem Verfassungs-
konvent auf Her-
renchiemsee und
schließlich nach
den Beratungen
des Parlamentari-
schen Rates in
Bonn kann das
Grundgesetz, das nicht Verfassung heißen
soll, am 24. Mai 1949 mit dem Segen der
drei Westalliierten in Kraft treten.

Weise politische Mütter und
Väter

Die Väter des Grundgesetzes, es waren
auch vier Mütter unter den 65 stimmbe-
rechtigten Abgeordneten aus den schon
existierenden 11 westdeutschen Landtagen

(plus 5 Westberliner ohne Stimmrecht),
haben im Parlamentarischen Rat ein Fun-
dament für die damals nur westdeutsche
Bundesrepublik geschaffen. Das hat bis
heute unerschütterlich Bestand. Trotz vie-
ler Ergänzungen, die den sich verändern-
den staatlichen und gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten geschuldet waren: Dieses
Grundgesetz hat uns 60 Jahre vor erneu-
ter Not und Krieg bewahrt, hat uns persön-
liche Freiheit beschert und war dennoch
wehrhaft gegen die Feinde der freiheitlich
demokratischen Grundordnung. Das
insbesondere ist der Unterschied zur Wei-
marer Verfassung aus dem Jahre 1919. Das
Grundgesetz war auch von Anfang an so
weise konzipiert, dass es den „Beitritt“ der
ehemaligen DDR und damit die Wieder-
vereinigung ermöglichte. Deren von Kom-
munisten geschaffene sozialistische Verfas-
sung erlangte im Oktober 1949 Gültigkeit
und wurde zur Gründungsurkunde des
zweiten deutschen Staates.

Gefahren und Hoffnung

Gegenwärtig ist die ganze Welt durch die
Geldgier der Bankmanager mit ihren un-
durchschaubaren und risikoreichen Deri-
vaten und Zertifikaten in ein Finanz-
desaster mit nachfolgender Rezession ge-
stürzt worden. Diese Wirtschaftskrise be-
inhaltet aber doch Anzeichen der Hoff-
nung. Die durch das Grundgesetz geschaf-
fenen staatlichen Institutionen, die demo-
kratisch legitimierte Politik könnten wieder

die ihr zustehende bessere Kontrolle über
die ausufernde Wirtschaft erlangen – zum
Nutzen der gesamten Gesellschaft.

Und wenn das Grundgesetz bis heute
noch nicht Verfassung genannt wird, so ist
das nur ein hinzunehmender Ausdrucks-
fehler. Inhaltlich war und ist es trotz seines
ursprünglich vorläufigen Charakters die
Deutsche Verfassung.

         Dieter Block

Leben im kriegszerstörten Hannover: Man wollte leben, sich
amüsieren.  Foto: dpa

Foto: Stolzenfeld
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EUROCOP

Braucht Portugal noch eine Polizei mit
militärischem Status?
– Frühjahrstagung des EuroCOP-Komitees –

Der Innenminister Portugals, Rui
Pereira, stellte sich in Gegenwart des Di-
rektors der PSP und des Kommandeurs
der GNR auf der Frühjahrstagung des
EuroCOP-Komitees am 9. und 10. März
in Lissabon einer offenen Diskussion mit
den Delegierten über die Demilitarisie-
rung der Polizei: „Das Dualistische Sys-
tem ist das Beste für Portugal”, betonte
er standfest. Die Begründung fiel ihm aber
sichtlich schwer.

Neben Frankreich, Italien und Rumä-
nien ist Portugal einer der EU-Mitglieds-
staaten, die neben einer Polizei mit zivi-
lem Status noch eine personell etwa gleich
starke Polizei mit militärischem Status
aufrecht erhalten. In den vergangenen
Jahren haben Belgien und Österreich die-
ses sog. Dualistische System zugunsten
einer einzigen Polizei mit zivilem Status
aufgegeben. Spanien unternimmt – auch
durch Druck von EuroCOP – inzwischen
erste Schritte hin zu einer Demilitarisie-

rung seiner Guardia Civil. Auch in Frank-
reich findet unter Staatspräsident Sarkozy
eine Annäherung von Gendarmerie und
Police Nationale statt. Dagegen gibt es in
Portugal noch keine klaren Anzeichen für
ein Überdenken des zweigeteilten Sys-
tems aus militärisch strukturierter GNR
und ziviler PSP (siehe Kasten).

Seit 2008 ist die größte Berufsorgani-
sation der GNR bei EuroCOP organisiert.
„Wir hoffen natürlich, dass EuroCOP uns
bei unseren Bemühungen um eine Demi-
litarisierung unterstützen kann”, so Josè
Manageiro, der Vorsitzende.

Mit Nachdruck für eine Demilitarisie-
rung setzte sich auch Dr. Bernardo Colaço,
ein. Der Ehemalige Richter am Ver-
fassungsgericht in Portugal fand eine ein-
fache Formel, um das Dilemma der GNR
auf den Punkt zu bringen: „Ein Soldat in
einer Polizeiuniform kann weder ein gu-
ter Soldat, noch ein guter Polizist sein.“

Mit den Auswirkungen der Finanzkrise
und den laufenden Planungen der EU zur
Weiterentwicklung der polizeilichen Zu-
sammenarbeit in der EU standen auch
zwei große Europäische Themen auf der
Tagesordnung. Angesichts teilweise dras-
tischer Einsparungen in der Polizei in
Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumä-
nien, warnte EuroCOP-Präsident Heinz

Kiefer deutlich vor den Konsequenzen für
die innere Sicherheit in Europa: „In Lett-
land, Litauen und Rumänien führen Spar-
maßnahmen im gesamten Öffentlichen
Dienst nicht nur zu einer dramatischen
Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen, sondern auch zu einer weiteren Ein-
schränkung der Funktionsfähigkeit der

Polizei. Die Konsequen-
zen in Form von mehr
Kriminalität und Korrup-
tion müssen wir in einem
offenen Europa gemein-
sam tragen.“

Ganz in diesen Zu-
sammenhang stellt sich
auch ein Grundsatzpa-
pier zur Weiterentwick-
lung der polizeilichen
Zusammenarbeit in Eu-
ropa, das unter dem Titel:
„Für eine starke Polizei
in einem sicheren Eu-
ropa“ verabschiedet wur-
de. Mit drei zentralen
Forderungen mischt sich
EuroCOP damit in die
derzeit in EU-Kommissi-
on und Rat laufenden
Diskussionen ein: Gefor-
dert werden gemeinsame
Mindeststandards bei

Ausstattung und Personalstärke auf nati-
onaler Ebene, Nutzerfreundliche „One
Stop Shops” für den grenzüberschreiten-
den Informationsaustausch sowie ein ge-
meinsamer Polizeiethik Kodex für die
Polizei in Europa.

Auch Gewerkschaftspolitisch ging es
auf der Frühjahrstagung darum, die Vor-
aussetzungen für eine gewerkschaftliche
Arbeit auf nationaler wie europäischer
Ebene zu schaffen. EuroCOP bemüht sich
intensiv, den Erfahrungsaustausch über
Partnerschaften zwischen Mitglieds-
organisationen zu organisieren. Derzeit
laufen Projekte zwischen Dänemark,
Kosovo und Litauen, den Niederlanden
und Portugal, sowie der Slowakei und
Tschechien.

Mit Elke Gündner-Ede, GdP, und
Maria Esther Fernandez, FESPOL Spa-
nien, wurden zwei neue Mitglieder neu in
den Unterausschuss Gleichstellung ge-
wählt.                                                   jv

Einwohnerzahl: 10,6 Millionen, davon
500.000 in der Hauptstadt Lissabon.
Mitglied der EU seit 1986.
BSP pro Kopf (kaufkraftbereinigt):
18.500 (Deutschland: 28.100)
(Quelle: Hans Böckler Stiftung)
Guarda Nacional Republicana, GNR
– Polizei mit militärischem Status, die
sich mit 26.000 Beamten um die Sicher-
heit in ländlichen Gebieten und klei-
neren Städte kümmert. Für die GNR
gibt es fünf Berufsorganisationen In
EuroCOP vertreten ist mit APG die
Mitgliederstärkste.
Policia de Segurança Publica, PJ – Po-
lizei mit zivilem Status, die sich mit
22.000 Beamten um die Sicherheit in
größeren Städten und auf den Haupt-
verkehrswegen kümmert. Für die PSP
gibt es eine Vielzahl an Gewerkschaf-
ten. Vertreten bei EuroCOP ist mit
SINAPOL die Drittgrößte.
Policia Judiciaria – Kriminalpolizei mit
ca 1.200 Beamten.
Servicio de Estrangeiros e Fonteiras –
Einwanderungs- und Grenzpolizei mit
1.000 Beamten.

Polizei in Portugal

Aufmerksame Zuhörer: v.l.n.r.: Verfassungsrichter Dr. Colaco,
PSP Direktor de Olveira, GNR Kommandeur dos Santos und
Innenminister Pereira                                                Foto: jv
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In der Debatte um Verbesserungen in der Bekämpfung des Menschen-
handels arbeitet die Frauengruppe (Bund) der GdP intensiv mit dem KOK
e.V. (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt
an Frauen im Migrationsprozess) zusammen, einer Vereinigung aus 36
Frauenorganisationen und Fachberatungsstellen. Gemeinsam ist ihnen
die Sorge um die Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution,
die es zu unterstützen und zu stabilisieren gilt – auch weil sie mangels
alternativer Beweismittel unverzichtbare Zeuginnen in wichtigen Ermitt-
lungsverfahren sind.

In Kooperation
mit dem Deut-
schen Parlamenta-
rischen Forum für
sexuelle und re-
produktive Ge-
sundheit und
Rechte und unter-
stützt vom Bun-
desministerium
für Familie, Senio-
ren, Frauen und
Jugend, präsentier-
te der KOK e.V.
Ende  Januar   in
Berlin seine    neue
P u b l i k a t i o n
„Frauenhandeln
in Deutschland“.

Der Band gibt
einen fundierten
Überblick über
das Phänomen
Frauenhandel in seiner Komplexität und
Vielschichtigkeit. Die Autorinnen verfügen
über langjährige Erfahrungen und gewäh-
ren wertvolle Einblicke in ihre tägliche Ar-
beit. Die Broschüre beleuchtet die rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Bekämp-
fung des Frauenhandels, berichtet aus der
Praxis der Fachberatungsstellen und schil-
dert die Lebenssituation der Betroffenen.
Darüber hinaus zeigt sie auf, welch eklatan-

te Verletzung der Menschenrechte der
Frauenhandel bedeutet und macht deutlich,
dass neben den Symptomen auch seine Ur-
sachen stärker in den Blick genommen wer-
den müssen.

Anlässlich der Buchpräsentation wies
KOK-Vorstandsmitglied Barbara Eritt (s.
Foto) darauf hin, „dass die Publikation
einerseits einen wertvollen Beitrag für die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit leistet, in
ihr aber auf der anderen Seite auch wesent-
liche Defizite im Umgang mit Betroffenen
des Frauenhandels aufgezeigt werden, die
durch intensive politische Lobbyarbeit aus-
geräumt werden müssen.“

Denn die Praxis zeigt, dass Betroffene
von Frauenhandel nach wie vor aufgrund
rechtlicher Lücken, aber auch bedingt durch
die häufig mangelhafte Finanzierung von
Fachberatungsstellen nicht ihren Bedürfnis-
sen entsprechend betreut werden können.

Auch nach Auffassung der GdP erschwe-
ren der Mangel an medizinischer und psy-
chologischer Unterstützung, die Unterbrin-
gung in Sammelunterkünften und eine re-
striktive Aufenthaltserteilung die professi-
onelle Beratung und Betreuung sowie die
Stabilisierung der häufig traumatisierten
Frauen – und damit auch die Verfolgung von
Straftaten im Bereich der Menschenhandels,
weil sie nicht als Opferzeuginnen gewonnen
werden können (vgl. DP 8/07 und 1/08).

Gemeinsam mit dem KOK e.V. setzt sich
die GdP daher ausdrücklich für eine drin-
gend erforderliche Nachbesserung bei der
Umsetzung der EU-Opferschutzrichtlinie
ein, um Opfer von Menschenhandel und
Zwangsprostitution, die nicht aus Deutsch-
land oder der EU stammen, zu stabilisieren,
als Zeuginnen zu gewinnen und eine effek-
tive Strafverfolgung zu ermöglichen.

weu

MENSCHENHANDEL

KOK-Broschüre erschienen

Die Publikation ist kostenfrei zu beziehen
über:
KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis
gegen Frauenhandel und Gewalt an Frau-
en im Migrationsprozess e.V.
Kurfürstenstr. 33, 10785 Berlin
Tel.: 030 / 26 39 11 76
Fax: 030 / 26 39 11 86
E-mail : info@kok-buero.de
www.kok-buero.de

Foto: KOK
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Faktor Mensch als
Unfallursache

In der Eröffnungsansprache wies der am
Vorabend neu gewählte Präsident des
Verkehrsgerichtstages, Kay Nehm, darauf
hin, dass die Zahl der Verkehrstoten 2008

zwar mit etwa 4.500 Opfern auf einem his-
torischen Tiefstand angelangt sei. „Täglich
12 Verkehrstote und über 1.100 Verletzte
mahnen uns jedoch, in unseren Bemühun-
gen um verbesserte Rahmenbedingungen
nicht nachzulassen“, sagte der frühere
Generalbundesanwalt. Leider machten
menschliche Fehler selbst bußgeldbewehrte
Appelle des Gesetzgebers, wie es das
allenthalben zu beobachtende völlig unge-
nierte Telefonieren am Steuer belege, alle
Bemühungen in erheblichem Umfang
wieder zunichte. Der „alltägliche Wahnsinn
auf unseren Straßen“ gipfle in der dem

„deutschen Autofahrer lieb gewordenen
Gewohnheit, das Verwarnungsgeld für ge-
ringfügige Geschwindigkeitsübertretungen
gleichsam als Eilzuschlag in Rechnung zu
stellen“ – und dies nur, um wenige Plätze in
der ohnehin nicht enden wollenden Schlan-
ge gut zu machen. Dass die Tempolimits der

Verkehrssicherheit dienen und die selbst ge-
nehmigten 15 km/h mehr im Notfall den
Bremsweg entscheidend verlängerten,
scheine niemanden zu interessieren,
prangerte Nehm an.

Selbst das Erleben eigener oder fremder
Unfälle mit dramatischen Folgen für Leib
und Leben bewirke nur kurzfristige Besin-
nung: „Je geringer die Zahl der Verkehrsto-
ten, umso mehr gelten Verkehrsunfälle nach
landläufiger Meinung als bedauerliche Fol-
gen fremden Fehlverhaltens, technischer
Mängel oder schlichtweg höherer Gewalt“,
beklagte Nehm, der als strenger Verfechter

von „Law and order“ im Straßenverkehr
gilt.

Tatsächlich handelt es sich bei einem Ver-
kehrsunfall meist nicht um ein Schicksal im
Sinne eines unabwendbaren Ereignisses.
Vielmehr ist der Straßenverkehr ein kom-
plexes System, bei dem Fehler des Einen
durch Aufmerksamkeit und Rücksicht eines
Anderen kompensiert werden. Dies ent-
spricht dem Gebot des Gesetzgebers zu ge-
genseitiger Rücksichtnahme in § 1 StVO
und auch der Gefährdungshaftung des § 7
StVG, durch die eine Einstandspflicht nicht
einseitig durch gesetzwidriges Fehlverhal-
ten begründet wird.

Baustellenmanagement
in der Kritik

Angesichts der starken Zunahme des
Güterverkehrs im deutschen Straßennetz
und der wirtschaftlichen Bedeutung der
transeuropäischen Verkehrswege forderte
der ehemalige Generalbundesanwalt Nehm,

jetzt endlich die Weichen für einen Kurs-
wechsel zu stellen: „Offensichtlich sind wir
völlig unfähig, umfangreiche Bauvorhaben
effektiv zu koordinieren“, kritisierte der
neue Verkehrsgerichtstags-Präsident. In
Autobahnbaustellen müssten die Fahrzeu-
ge oft über viele Monate oder sogar Jahre
„auf betongerahmten Doppelspuren dahin
schleichen, ohne dass nennenswerte Bau-
tätigkeiten auszumachen sind“. Wenn der
Ausbau eines Abschnittes endlich fertig sei,
warte wenige Kilometer weiter dasselbe
Szenario. Es „graut einem schon heute vor
zusätzlichen Großbaustellen auf zentralen
Verkehrsadern“.

Zudem belaste der überbordende Lkw-

VERKEHRSGERICHTSTAG 2009

Senioren am Steuer und Radfahrer können aufatmen, aber für Raser bre-
chen schlechte Zeiten an: Der Verkehrsgerichtstag in Goslar1 hat sich
dafür ausgesprochen, in Deutschland „Section-control“, d. h. stationäre
Geschwindigkeitsmessungen über längere Strecken, zu erproben. Rund
1.600 Experten diskutierten über aktuelle Themen der Verkehrssicher-
heit wie die zeitliche Befristung von Führerscheinen für Senioren oder die
Möglichkeiten, Radfahrer intensiver zur Beachtung der StVO anzuhalten.
Weitere Arbeitskreise befassten sich mit dem Versicherungsrecht sowie
mit Reformplänen für die Flensburger Verkehrssünderdatei. TEIL I

Von Baustellenkritik bis
Radlersicherheit

Verkehrsgerichtstag 2009: Begrüßung durch den neu gewählten Präsidenten des
Verkehrsgerichtstages, Kay Nehm.                                                     Foto: Stadt Goslar

Kritik von Kay Nehman Baustellen auf den
Autobahnen: „Offensichtlich sind wir völlig
unfähig, umfangreiche Bauvorhaben effektiv
zu koordinieren.“                    Foto: VVV/hp
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Verkehr immer mehr auch die Städte, weil
Lastwagenfahrer Parkplätze für ihre vorge-
schriebenen Ruhezeiten suchten. Die Ein-
haltung dieser Zeiten könne durch neue
digitale Kontrollgeräte zwar besser über-
wacht werden als früher. „Leider wurde
dabei aber nicht bedacht, wo die vielen zur
Rechtstreue gezwungenen Lkw-Lenker
künftig sich und ihre Fahrzeuge zur Ruhe
bringen sollen“, sagte Nehm.

AK I: Grenzüberschreitende
Unfallregulierung in der EU

Europa wächst zusammen. Dies ist
allenthalben zu spüren, auch im Verhältnis
von Schädigern und Geschädigten bei
Straßenverkehrsunfällen. Die Situation
nach einem Verkehrsunfall im europäischen
Ausland ist in vieler Hinsicht kompliziert,
denn es gilt das Recht des Landes, in dem
sich der Unfall ereignete. Hinzu kommen
häufig mangelnde Sprachkenntnisse, fehlen-
de Angaben zur Versicherung des Unfall-
gegners oder keine Polizei am Unfallort.

„In Deutschland ereignen sich jährlich
etwa 70.000 Verkehrsunfälle mit Auslands-
beteiligung“, berichtete Vanessa Colin, lei-
tende Justiziarin der Münchener Allianz-
Versicherung. Umgekehrt würden pro Jahr,
mit Schwerpunkten Italien, Niederlande,
Frankreich und Österreich, „etwa 11.000
Unfälle mit deutscher Beteiligung im Aus-
land über den ’Regulierungsbeauftragten’‚
bearbeitet“, sagte die Versicherungs-
expertin. Dieser befasst sich im Auftrag des
haftenden ausländischen Versicherers mit
dem Unfall und den hierdurch entstande-
nen Schaden. In etwa zehn Prozent dieser
Fälle komme es aber nicht zu einer Eini-
gung. Dann werde es ausgesprochen kniff-
lig. Das beginne bereits mit der Frage, wo
gegen den Unfallgegner Klage zu führen sei.
Hierbei handele es sich um eine Prüfung der
internationalen Zuständigkeit. Werde das
falsche Gericht angerufen, komme es zu ei-
ner Abweisung der Klage, erklärte Colin.

Die Entschädigung nach Unfällen, die
sich im Ausland ereignen, hat sich in den
letzten Jahren erheblich vereinfacht. Durch
mehrere EU-Richtlinien und EU-Verord-
nungen wurden viele Probleme ausgeräumt,
allerdings auch neue Fragen aufwerfen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat, was zu begrüßen ist, beschlossen2, dass
ein Unfallopfer nach einem Verkehrsunfall
mit einem Kraftfahrzeug im Ausland den
ausländischen Krafthaftpflichtversicherer
am Gericht seines Wohnortes im Inland ver-
klagen kann. Das anwendbare Recht ist in
der Regel aber das Recht des Unfallortes,
was natürlich deutsche Gerichte und
Rechtsanwälte vor erhebliche Probleme

stellt. In keinem
Rechtsgebiet gibt es
so wesentliche Un-
terschiede wie im
S c h a d e n s e r -
satzrecht bei einem
Verkehrsunfall. Das
beginnt bei der Ver-
jährung und endet
bei der Gestaltung
des Schadensersat-
zes bei ungeklärter
Verantwortung.
Weitere große Un-
terschiede bestehen
bei der Erstattung
von Kosten für
Nutzungsausfall,
Sachverständige,
Einsatz eines Miet-
wagens, Personen-
schäden und Kosten der Rechtsverfolgung.
Dies alles spricht dafür, dass in Europa drin-
gend auf diesem Gebiet eine weitere
Harmonisierung erforderlich ist, um den
Rechtsrahmen auch hier für alle Beteilig-
ten transparent und annehmbar zu gestal-
ten.

Bis dahin besteht für Anwälte und Rich-
ter ein erheblicher Fortbildungsbedarf. Da
für einen einzelnen deutschen Richter über
Unfälle im Ausland und die Entschädigung
der Beteiligten häufig nur ein- bis zweimal
pro Jahr zu entscheiden sein dürfte, bietet
sich zur Kostenreduzierung und Beschleu-
nigung der Verfahren überdies eine
Zuständigkeitskonzentration bei der Justiz
an.

AK II: Quotenbildung
nach dem VVG

Früher galt in der Kasko-Versicherung
der Grundsatz: Wer als Versicherter einen
Versicherungsfall herbeiführt oder Oblie-
genheiten verletzt, erhält bei „grob fahr-läs-
sigem“ Handeln keine Versicherungs-
leistung. Nach dem ab 2008 für neue Ver-
träge und ab Januar 2009 für Altverträge
geltenden neuen Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) existiert im Falle der groben
Fahrlässigkeit nicht mehr das alte „Alles-
oder-nichts-Prinzip“: Der Versicherer darf
lediglich die Leistungen kürzen, d. h. der
Versicherte erhält künftig trotz grober Fahr-
lässigkeit einen Teil der versprochenen Leis-
tung. Hierzu soll eine Quotelung erfolgen,
die dem Grad des Verschuldens des Versi-
cherten entspricht. Wie das stattfinden soll,
hat in der Praxis zu großen Irritationen ge-
führt. Rechtsprechung dazu gibt es noch
nicht.

Der Arbeitskreis hatte sich deshalb zum
Ziel gesetzt, hier der Praxis Beispiele zu

geben, um die Rechtssicherheit zu stärken:
Zunächst sollte stets genau festgestellt wer-
den, ob der Versicherungsnehmer über-
haupt grob fahrlässig gehandelt hat. Liege
dies vor, soll der Rechtsanwender sich im
Einzelfall an der Schwere des Verschuldens
orientieren, d. h. weder von allgemeinen
Billigkeitserwägungen, wirtschaftlichen Ver-
hältnissen noch Strafrechtserwägungen lei-
ten lassen. Zur Beurteilung stehe – ohne
jeden Schematismus – vielmehr die volle
Bandbreite der Schuld zur Verfügung.

Da es aber auch nicht sinnvoll erscheint,
zu fein ziseliert zu quoteln, „weil dies eine
Genauigkeit und Gerechtigkeit vorgibt, die
es in Wirklichkeit nicht geben kann“, soll-
ten, wie es der Leiter des Arbeitskreises,
Prof. Dr. Dirk Looschelders von der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, ausführ-
te, „nur wenige Quotelungsstufen von 0 %,
25 %, 50 % und 100 %“ als erste Orientie-
rung verwendet werden. Maßstab für die
Bildung der Musterquoten sei stets das ob-
jektive Gewicht der verletzten Sorgfalts-
pflicht.

Der Arbeitskreis forderte dazu auf, bei
gravierenden Verstößen, jedenfalls bei (re-
lativer und absoluter) alkoholbedingter
oder bei drogenbedingter Fahruntüchtigkeit
oder Fahruntüchtigkeit aufgrund von
Medikamentenmissbrauch, wegen der
Schwere der Obliegenheitsverletzungen im
Versicherungsfall als Musterquote eine
Leistungskürzung um 100 %, also gar keine
Erstattung des Schadens, vorzusehen.

 AK III: Atem- und Blutalkohol-
messung auf dem Prüfstand

Da Alkoholeinfluss im Straßenverkehr
eine gewichtige Rolle spielt, zählt er auch
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Unfall im Ausland m it unangenehmen Folen.                Foto: GP
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zu den Standardthemen bei Verkehrs-
gerichtstagen. Zwei wesentliche Aspekte
standen diesmal im Vordergrund: Der erste
galt der Frage, wie weit der Richter eine
Blutprobe anordnen muss. Hierzu hat das
Bundesverfassungsgericht3 in jüngster Zeit
entschieden, dass die Großzügigkeit, mit der
in der Praxis die Anordnungskompetenz
behandelt worden ist, nicht mehr akzeptiert
wird. Der zweite Aspekt, den der Arbeits-
kreis beurteilte, war die Frage, ob bei
Verkehrsstraftaten in Zukunft eine Atem-
alkoholmessung als Beweismittel ausrei-
chen soll.

Seit annähernd 35 Jahren ist die Politik
bestrebt, die Atemalkoholmessung als voll
verwertbares Beweismittel bei Straftaten
einzuführen. Der Gesetzgeber hat die
Atemalkoholanalyse bereits seit 1998 als
Beweismittel im Bußgeldverfahren zugelas-
sen. In einem Beschluss von Ende 2007 for-
derte die Innenministerkonferenz erneut,
die Atemalkoholmessung auch im Strafver-
fahren vollwertig zur Feststellung der abso-
luten Fahrunsicherheit anzuerkennen.

Aus wissenschaftlicher und sachverstän-
diger Sicht hielt der Rechtsmediziner Prof.
Dr. Frank Musshoff von der Universität
Bonn einen Verzicht auf die Blutprobe bei
Verkehrsstraftaten unter Alkoholeinfluss
„gerade in Anbetracht der hohen Ansprü-
che an die Beweiskraft“ nicht für akzepta-
bel. Folgende Möglichkeiten für eine Be-
weisführung stünden nicht mehr zur Verfü-
gung:

• prinzipielle Überprüfung des Ergebnisses
bei einer Atemalkoholprobe,

• Nachuntersuchung bei Zweifel am tech-
nischen Zustand des Atemalkoholgerätes
oder Zweifel bezüglich des Einhaltens
von physiologisch notwendigen Wartezei-
ten,

• Überprüfung der Identität des Betroffe-
nen mittels DNA-Untersuchung,

• Überprüfung einer zusätzlichen Aufnah-
me weiterer zentral wirksamer Mittel
(Drogen, Medikamente), was sich z. T. erst
im Nachgang ergeben könne bzw. bei
Diskrepanzen zwischen Alkoholbefund
und der Symptomatik,

• Überprüfung von Nachtrunkangaben, die
häufig erst im Laufe eines Verfahrens gel-
tend gemacht würden, mittels einer
Begleitstoffanalyse,

• Überprüfung von Trinkgewohnheiten (z.
B. langzeitige Alkoholisierung, Untersu-
chung auf Alkoholmarker [= Indikatoren
für einen erhöhten Alkohol   konsum],
Schlusssturztrunk),

• Hinweise auf ein geändertes Trink-
verhalten in Fahreignungsfragen (z. B.
normalisierte Alkoholmarker gegenüber

erhöhten Werten in der Deliktblutprobe)
sowie

• mögliche Belege und Schätzung eines ei-
nige Stunden vorangegangenen Alko-
holkonsums bei aktueller Alkoholfreiheit
durch Nachweis von Ethylglucuronid
(dieser Marker reflektiert verlässlich auch
über einen längeren Zeitraum zurücklie-
genden Alkoholkonsum).

Überdies stehe ein ärztlicher Unter-
suchungsbericht mit kompetent erhobenem
psychophysi-
schen Leis-
t u n g s b i l d
durch eine
polizeiunab-
hängige Per-
son nicht mehr
zur Verfügung.
Forensisch sei
auch die Um-
rechnung von
Atemalkohol-
in Blutalko-
holwerte pro-
blematisch, er-
klärte Muss-
hoff. Unbe-
stritten könne
jedenfalls eine
exakte Um-
rechnung nicht
erfolgen, da
die Streubreite im Einzelfall erheblich dif-
feriere. „Das Verteilungsverhältnis Blutal-
kohol/Atemalkohol  unterliegt sowohl zeit-
lichen als auch individuellen Schwankungen.
Insbesondere kurz nach Trinkende kann das
Verhältnis deutlich kleiner als (der verwen-
dete Umrechnungsfaktor) 1:2.000 sein“, sag-
te der Rechtsmediziner. Allerdings stellt ein
Umrechnungsfaktor von 1:2.000 gegenüber
dem physiologischen Mittelwert von 1:2.100
eine Begünstigung von 5 % zugunsten der
Atemalkoholmessung dar. Danach führt
eine Atemalkoholmessung grundsätzlich zu
niedrigeren Werten der Alkoholbeein-
flussung als dies bei einer Blutanalyse der
Fall wäre.

Wegen der insgesamt geringeren foren-
sischen Wertigkeit einer Atemalkohol-
messung vermochten die Argumente zu-
gunsten einer schnellen, einfachen, kos-
tengünstigen und grundrechtsschonenden
Beweiserhebung deshalb bei der Mehrheit
der Teilnehmer nicht zu einem positiven
Votum auszureichen. Nach intensiver Dis-
kussion erteilten die Experten dem Einsatz
der Atemalkoholanalyse, jedenfalls zur Fest-
stellung „absoluter“ Fahrunsicherheit im
Strafverfahren, eine Absage. Bei relativer
Fahrunsicherheit sei die Atemalkohol-
messung dagegen möglich.

Kaum eine strafprozessuale Verfah-
rensfrage ist, wie Bernd Weidig, Richter am
Amtsgericht Neunkirchen/Saar, treffend
ausführte, seit der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 12.2.20074  „in-
tensiver ins Blickfeld von Rechtsprechung
und Fachliteratur geraten, als die in der Pra-
xis täglich im Massendeliktsbereich zu lö-
sende Frage, welche Konsequenzen die
Blutprobenanordnung durch den dienstha-
benden Polizeibeamten nach sich zieht,
wenn dieser entgegen der Regel-

zuständigkeit des § 81a Abs. 2 StPO die vor-
dringliche Anordnungskompetenz des
Ermittlungsrichters – neutral formuliert –
nicht beachtet“.

Die in der Nachhut des Verfassungs-
gerichtsbeschlusses vom 12.2.2007 ergange-
nen und diskutierten Entscheidungen5  be-
treffen die Fragestellung, welche verfahrens-
rechtliche Konsequenzen die rechtswidrige
Anordnung durch den in der Kompetenz-
reihenfolge zurückstehenden Polizei-
beamten nach sich zieht. Bislang tritt hierbei
die Frage der etwaigen Strafbarkeit wegen
(fahrlässiger?) Körperverletzung im Amt in
der Variante des „Begehenlassens“ noch in
den Hintergrund, obwohl die Tatbestands-
verwirklichung, gerade bei der hier zutref-
fenden mittelbaren Täterschaft, schon in der
dem Beamten nicht zustehenden Anord-
nung selbst liegen könnte.

Ist aber, so Amtsrichter Weidig, „ohne
Gefährdung des Untersuchungserfolges
wegen Zeitverzögerung nicht einmal ver-
sucht worden, einen entscheidungsbereiten
Richter zu erreichen, so liegt in der Anord-
nung durch den Beamten (mindestens) ein
Beweiserhebungsverbot“. Denn Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft seien
bei dieser Fallkonstellation mangels An-
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ordnungskompetenz nicht befugt, ohne
Weiteres die Entnahme der Blutprobe zu
veranlassen6.

Da selbst eine flächendeckende Einfüh-
rung eines richterlichen Bereitschaftsdiens-
tes7 nicht überall zu einer richterlichen
Verfügbarkeit rund um die Uhr führten,
Fahrten unter der Wirkung von Alkohol und
Rauschmittel im Interesse der Verkehrssi-
cherheit aber effektiv geahndet werden sol-
len, sprach sich der Arbeitskreis in einem
Appell an den Gesetzgeber dafür aus, eine
erforderliche Blutprobe möglichst zeitnah
zu entnehmen und dazu bei der Anordnung
in Verkehrsstrafsachen auf den Richtervor-
behalt, nach angestrebter Änderung des §
81 a Abs. 2 StPO, zu verzichten.

AK IV: Radfahrer im
rechtsfreien Raum?

In Deutschland gibt es einen Bestand von
über 70 Millionen Fahrrädern, der weiter
ansteigt. Dabei besitzen bereits zwei Drit-
tel der vier Jahre alten und über 90 % der
sechs- bis 14-jährigen Kinder ein Fahrrad.
Diese Zahlen schlagen sich auch in der
Unfallstatistik nieder. So verunglückten im
Jahr 2007 in der Bundesrepublik 79.004
Radfahrer, darunter 12.006 Kinder unter 15
Jahren und 12.226 Senioren über 65 Jahren.
Gegenüber 2006 nahm die Zahl der verun-
glückten Radfahrer insgesamt um 2,5 % zu.
Jeder zwölfte Verkehrstote war ein Radfah-
rer. Insgesamt wurden 425 Fahrradbenutzer
getötet, fast jeder zweite ums Leben ge-

kommene Radfahrer (45 %) war im Alter
von 65 Jahren und mehr. In 42 % aller Un-
fälle mit Personenschaden, an denen Rad-
fahrer beteiligt waren, trugen diese als
Hauptverursacher zu dem Schadensereignis
bei.

Dankmar Alrutz von der Planungs-
gemeinschaft Verkehr aus Hannover erklär-
te, dass ein Radfahrer „insgesamt kein bes-
serer oder schlechter Verkehrsteilnehmer“
sei als ein Kraftfahrer auch. Vielmehr halte
die Summe der Fehlleistungen in den un-
terschiedlichen Bereichen sich grundsätzlich
die Waage. Alrutz hat für die Bundesanstalt
für Straßenwesen9 die für die Rad-
verkehrssicherheit besonders wichtigen und
problematischen städtischen Hauptver-
kehrsstraßen untersucht. Nach der Studie
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zählt zu den häufigsten Fehlverhaltens-
weisen auf Hauptverkehrsstraßen u. a. das
Fahren in „falscher“ Richtung auf einem
Radweg, was ist in hohem Maße zu Unfäl-
len führe. Die Radfahrer seien sich
allerdings dieser und anderer typischer
Gefahrensituationen nicht ausreichend be-
wusst.

Besonderheiten ergeben sich in Städten
mit höherem Radverkehrsanteil. LPD Udo
Weiss vom PP Münster berichtete über ei-
nen höheren Anteil an Hauptverursachern
von rund 50 % bei Radfahrern, die an Un-
fällen mit Personenschaden beteiligt sind.
Nicht selten geschehe auch „ein Verkehrs-
unfall mit nicht unerheblichem Personen-
schaden zwischen zwei Radfahrern mit Un-
fallflucht“. Weiss forderte, das Fahrrad-
fahren müsse „hinsichtlich seiner Entwick-
lung und seines heutigen und zukünftigen
Stellenwertes rechtlich völlig neu durch-
dacht und definiert“ werden. Dies sollte
„verbunden sein mit der Anerkennung als
vollwertiges, gleichberechtigtes Verkehrs-
mittel mit allen Rechten, aber auch Pflich-
ten“.

Der Verkehrsplaner Burkhard Horn wi-
dersprach der These, dass die Länge der
Radwege einer Stadt ein geeignetes Maß für
deren Fahrradfreundlichkeit sei. „Ange-
sichts der Heterogenität der Rad fahrenden
Bevölkerung und dem im Vergleich zum Au-
toverkehr viel inhomogeneren Geschwin-
digkeitsverhalten“ wäre es aus Sicherheits-
, aber auch Akzeptanzgründen förderlicher,
gar keinen Radweg zu haben als einen
schlechten, erklärte Horn. Deshalb sei
vorerst das Motto „Besser keine Maßnah-
me als eine unsichere Lösung“ konsequen-
ter zu berücksichtigen. Dennoch benötige
der Radverkehr mehr als bisher eine Infra-
struktur und Verkehrsregelungen nach an-
erkannten Standards, die
• Nachvollziehbarkeit und Eindeutigkeit

der Radverkehrsführung gewährleisten,
•  den Grundsatz „sehen und gesehen wer-

den“ beherzigen,
• Kommunikation zwischen den Ver-

kehrsteilnehmern herstellen,
• ausreichend auf wachsende Radver-

kehrsmengen ausgerichtet sind,
• die Belange der anderen Verkehrsarten,

insbesondere des Fußverkehrs, nicht ver-
nachlässigen und

• fehlertolerant sind.
Nach aktuellen Erfahrungen der Polizei

und neuesten empirischen Erkenntnissen ist
die mangelnde Normenakzeptanz bei Rad-
fahrern vor allem bei Fahrten auf der fal-
schen Straßenseite, Rotlichtverstößen, un-
befugter Gehwegnutzung, Fahren ohne
Licht sowie mit nicht angepasster Geschwin-
digkeit in gefahrträchtigen Situationen fest-
zustellen.

Radfahrer sind aber nicht nur Täter, son-
dern auch Opfer. Sie werden besonders
durch Regelverstöße von Kraftfahrern ge-
fährdet wie z. B. Fehler beim Abbiegen, feh-
lender „Schulterblick“, zu hohe Geschwin-
digkeit, zu dichtes Überholen und fehlerhaf-
tes Verhalten beim Parken.

In den Empfehlungen hat vor allem die
Polizei Wert darauf gelegt, dass schon in der
Schule die Verkehrserziehung praktisch
über die Radfahrprüfung hinaus bis zur Se-
kundarstufe II und in der Fahrschulaus-
bildung – unter Einbeziehung der Aufklä-
rung über die Gefahren für und durch Rad-
fahrer – fortgesetzt wird.

Der Arbeitskreis forderte, das Fahrrad im
öffentlichen Verkehrsraum angesichts sei-
ner zunehmenden Nutzung als vollwertiges
und gleichberechtigtes Verkehrsmittel ernst
zu nehmen und ihm einen höheren Stellen-
wert zuzumessen. So sollen Anlagen für den
Radverkehr konsequent nach anerkannten
Regeln der Technik gebaut und unterhal-
ten werden, was höherer finanzieller Mittel
als bisher bedarf.

Eine obligatorische Haftpflichtversiche-
rung für Radfahrer wurde nicht gefordert
aber der freiwillige Abschluss eines solchen
Privathaftpflicht-Vertrages empfohlen,
ebenso wie das Tragen eines Helms.

Peter Schlanstein

Teil 2 des Artikels erscheint in DP 5/09
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Nachdem er schon mehr als 50 Straf-
zettel angehäuft und die Beamten mit
ständig wechselnden Adressen reinge-
legt hatte, ist das Rätsel um den
schlimmsten polnischen Verkehrssün-
der in Irland gelüftet.

Zwar hatten die Beamten immer die
Daten des Mannes aufgenommen,
sämtliche Versuche, danach die Strafen
einzufordern, scheiterten aber. Der
polnische Einwanderer hatte immer
eine andere Adresse angegeben. Nach
über 50 Einträgen im Strafregister sah
sich ein Polizeibeamter polnische Füh-
rerscheine einmal genauer an – und
identifizierte das Phantom: Der ominö-
se Delinquent namens Prawo Jazdy
existiert gar nicht – es ist das polnische
Wort für Führerschein.

Auf dem 2004 eingeführten polni-
schen Führerschein im Scheckkarten-
format springt rechts oben das fett ge-
druckte „Prawo Jazdy“ sofort ins Auge,
der „richtige“ Name darunter ist den
Beamten offenbar nie so richtig aufge-
fallen. „Es ist ziemlich peinlich, dass das
Polizeisystem einen Prawo Jazdy als
Person mit über 50 Identitäten erschaf-
fen hat“, meinte der Polizist, der den
Fehler entdeckt hat. Er verfasste um-
gehend ein Memo, das landesweit sei-
ne Kollegen auf die Sprachverwirrung
aufmerksam machte. Genau dieses
schon im Juni 2007 erstellte Memo war
es auch, das den Fall nun öffentlich
machte: Fast hätte die Polizei die Bla-
mage unter Verschluss halten können,
kürzlich wurde das Papier aber irischen
Zeitungen zugespielt.

 „Prawo Jazdy „ gilt nun als Kultfigur
und Running Gag in der großen Grup-
pe der polnischen Einwanderer in Ir-
land.

Während des Wirtschaftsauf-
schwungs hatte Irland die Zuwande-
rung von rund 200.000 Polen verzeich-
net. Jetzt, da auch der „keltische Tiger“
von der Wirtschaftskrise schwer ange-
schlagen ist, kehren viele in ihre Hei-
mat zurück – samt Prawo Jazdy.

Quelle: ORF.at

KURIOSES

Top-Verkehrs-
sünder

ausgeforscht

Fußnoten:
1 47. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar
vom 28. bis 30.1.2009, ausgerichtet durch  die
Deutsche Akademie für Verkehrswissenschaft,
Hamburg
2 EuGH-Urteil vom 13.12.2007 (Rs C-463/06),
DAR 2008, 17
3 BVerfG, Beschluss vom 12.2.2007 – 2 BvR
273/06
4 BVerfG, Beschluss vom 12.2.2007 – a. a. O.
5 Vgl. zur Thematik u. a. LG Hamburg NZV
2008, 213; LG Braunschweig NdsRpfl 2008, 84;
Hanseatisches OLG NJW 2008, 2598; LG
Itzehoe NStZ-RR 2008,0249; LG Nürnberg-
Färth Az.: 5 Qs 68/08 und 5 Qs 52/08 vom
30.05.08; LG Heidelberg Az.: 1 Qs 41/08 vom
19.6.08;
6 OLG Stuttgart NStZ 2008, 238
7 24-Stunden-Bereitschatsdienst wird z. B. in
Berlin praktiziert nach dem Geschäfts-
verteilungsplan des Amtsgericht Tiergarten
2007, 2. Abschnitt C. III.
8 BVerfG, Urteil vom 11.3.2008 – 1 BvR 2074/
05; 1 BvR 1254/07
9 Bericht zu Forschungsangaben 82.0262 der
Bundesanstalt für Straßenwesen, Bearbeitung
Alrutz; D. W. Bohle, U. Hacke et al. 8PGV –
Planungsgemeinschaft Verkehr, Hannover, und
IWU – Institut Wohnen  und Umwelt GmbH,
Darmstadt), Hannover 2008. Die Arbeit wird
vorraussichtlich im Jahr 2009 in der Reihe „Be-
richte der Bundesanstalt für Straßewesen“ ver-
öffentlicht.
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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

rund 14.000 Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes, darunter 5.000 in der GdP  orga-
nisierte Polizeibeschäftigte aus dem ganzen

Bundesgebiet, ha-
ben in einer macht-
vollen Demonstra-
tion  in Hannover
die Forderung der
Gewerkschaften
des öffentlichen
Dienstes nach ei-
ner Einkommens-
steigerung von 8
Prozent, mindes-
tens 200 Euro für
jeden Beschäftig-

ten der Länder eindrucksvoll untermauert.
Am 1. März 2009 hat es nun in Potsdam

einen Kompromiss gegeben, der uns zwar
nicht vom Hocker haut, aber angesichts der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als ak-
zeptabel gelten kann.

Hier die wichtigsten Ergebnisse:
1. Einmalzahlung für die Monate Januar

und Februar 2009 in Höhe von insgesamt

Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst
der Länder: „Geschafft ”

40 Euro für die beiden Monate.
2. Erhöhung aller Tabellenentgelte ab

1. März 2009 einheitlich um 40 Euro.
3. Anschließende Erhöhung der Tabellen-

entgelte ab 1.März 2009 um 3 %
4.Erhöhung der Tabellenentgelte ab

1. März 2010 um weitere 1,2 %
5. Erhöhung der mtl. Ausbildungsentgelte

um 60 Euro ab 1. März 2009 und um wei-
tere 1,2 % ab 1. März 2010

6. Streichung des § 18 TV Länder. Dies be-
deutet inhaltlich: Wegfall der Leis-
tungsentgelte, verbunden mit einer
Integrierung in die Tabellenentgelte.

Was uns jetzt sehr interessiert, ist, dass
dieses Ergebnis zeit- und inhaltsgleich auf
uns Beamte und Versorgungsempfänger
übertragen wird.

Ich muss nicht besonders betonen, was
uns Beamten und Versorgungsempfänger
an Verzichtsleistungen in den letzten Jah-
ren zugemutet worden ist.

Dieses Tarifergebnis und die hoffentlich
bald damit einhergehende Besoldungs- und
Versorgungsanpassung sind unverzichtbar,
um wenigstens teilweise die uns zugemute-
ten Einkommensverluste auszugleichen.

Dabei ist natürlich schwer erträglich, dass
wir Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter in diesem Tarifkonflikt durch Lohn-
verzicht die Zeche für die geldgierigen und
skrupellosen Börsenspekulanten zahlen
sollten.

Es darf einfach nicht sein, dass der öffent-
liche Dienst die Suppe auslöffeln soll, die
uns von gewissenlosen Finanzjongleuren
eingebrockt worden ist.

Schön zu sehen war bei den vielen Akti-
onen und Demonstrationen überall in un-
serem Land, dass wir Seniorinnen und Se-
nioren dabei immer zahlreich vertreten
waren und damit gezeigt haben, dass wir
wissen, was Solidarität ist.

Wir Pensionäre und Rentner hoffen na-
türlich, dass unsere Landesbezirksvor-
sitzenden in den anstehenden Verhandlun-
gen mit den jeweiligen Ministerpräsidenten
über die Besoldungs- und Versorgungsan-
passungen das nicht vergessen.

Wir wollen gleich behandelt werden.
Ich mahne: Solidarität ist keine Einbahn-

straße!
Artur Jung

Bundesseniorenvorsitzender

Tagespflege wenig gefragt
Mit der Einführung der Pflegeversiche-

rung vor mehr als 15 Jahren sollte dem be-
troffenen Personenkreis eine finanzielle
Hilfe angeboten werden. Inzwischen wissen
wir, dass es je nach Einstufung der Pflege-
bedürftigkeit entsprechende Leistungen
gibt. Neben der ambulanten und stationä-
ren Pflege ist die weniger bekannte Tages-
pflege zu nennen.

Sinn der Tagespflege ist hauptsächlich die
Entlastung von Angehörigen, die zum Bei-
spiel ihrer Berufstätigkeit nachgehen kön-
nen und dabei den zu Pflegenden in guten
Händen wissen.

Zwar wird dabei nicht im herkömmlichen
Sinne „gepfleg”, also verbunden, gespritzt,
gesäubert und gefüttert. Solche Arbeiten
machen vielleicht 15 bis 20 Prozent aus. Es
geht vielmehr darum, den Tag behutsam und
fördernd miteinander zu gestalten. Nach-
dem der medizinische Bereich nicht im Vor-
dergrund steht, gibt es auch keine Betten.

Ziel ist die Begleitung und Betreuung. Dazu
kann Verschiedenes gehören, wie zum Bei-
spiel die morgendliche Zeitungsrunde,
Gymnastik im Sitzen, Gedächtnistraining
oder Backen und Kochen, sowie Spazier-
gänge und die Durchführung kleinerer Feste
eben alles was die Lebensqualität erhält.

Nach dem Pflegeversicherungsgesetz
haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf

Tagespflege, wenn häusliche Pflege nicht
im ausreichenden Umfang sichergestellt-
werden kann oder wenn dies zur Ergänzung
oder Stärkung der häuslichen Pflege erfor-
derlich ist (§41 Sozialgesetzbuch XI).

Die Pflegekasse übernimmt im Rahmen
der Leistungsbeiträge die pflegebedingten

Aufwendungen der sozialen Betreuung
sowie für die in der Einrichtung notwendi-
gen Leistungen der medizinischen Behand-
lungspflege.

Der Anspruch auf teilstationäre Pflege
umfasst je Kalendermonat seit 1. Juli 2008

einen Gesamtwert bis zu 420 Euro in der
Pflegestufe I, 980 Euro in der Pflegestufe II
und 1.470 Euro für Pflegebedürftigen der
Stufe III. Eine stufenweise Anhebung der
Leistungen in den nächsten Jahren ist vor-
gesehen.

Je nach Trägerschaft sind flexible Besu-
che der Einrichtungen ganztags, halbtags
oder auch nur für Stunden möglich; wobei
die Kosten variabel in der Regel in Tages-
sätzen angerechnet werden.

Die Ansprüche können sowohl beim
Pflegegeld als auch bei Pflegesachleistungen
nach Wahl des Pflegebedürftigen miteinan-
der kombiniert werden.

Bisher ist die Tagespflege anscheinend zu
wenig bekannt. Bundesweit werden Klagen
geführt über eine zu geringe Auslastung der
Einrichtungen. Vielleicht werden die aktu-
ell beschlossenen Leistungsverbesserungen
für Abhilfe sorgen.

Aber auch die Anbieter selbst sind ge-
fordert, ihre Werbung zu intensivieren.

Olaf Bong
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NACHLESE: BUNDESSENIORENFAHRT 2008

GdP-Bildungsprogramm mit Erholungswert –
Sonne, Strand und Stille

Wir hatten uns rechtzeitig für die 8. Bundesseniorenfahrt angemeldet,
nachdem wir 2007 erstmals an einer solchen Fahrt teilgenommen hatten.
Die Kombination aus Erholung im Kollegenkreis, hervorragender Organisa-
tion und Betreuung durch das GdP-Reisebegleiterteam (Dietmar Michael,
Hans Adams – beide hauptamtliche Gewerkschaftssekretäre der Bundes-
GdP – und Thomas Klein von der GdP-Service-GmbH NRW) und die gewerk-
schaftlichen Informationen aus erster Hand, waren die entscheidenden
Gründe, auch 2008 an der Bundesseniorenfahrt teilzunehmen.

Am 21. Oktober 2008 starteten 422 Kol-
leginnen und Kollegen (drei Teilnehmer/-
innen waren über 90 Jahre alt!) von 12 Flug-
häfen aus nach Hammamet in Tunesien. Die
letzten trafen gegen 22.30 Uhr im Hotel ein,
wo wir von einer Folklore-Gruppe mit Ka-
melen empfangen wurden. Trotz fortge-
schrittener Zeit stand für uns ein reichhalti-
ges Buffet bereit.

Gestärkt durch ein Frühstück vom um-
fangreichen Buffet, wurden wir am nächs-
ten Morgen vom GdP-Reisebegleiterteam,
der örtlichen Reiseleitung und den Verant-
wortlichen des Hotels herzlich begrüßt. Al-
les war optimal vorbereitet und das Team
stand nach der Begrüßung – wie eigentlich
immer und fast Rund-um-die-Uhr – für Fra-
gen zur Verfügung. Dabei ging es nicht nur
um den Ablaufs vor Ort, sondern viele nutz-
ten die Gelegenheit, fachliche Fragen zu stel-
len und  fundierte Antworten zu bekommen.
Wieder einmal stellte sich Hans Adams als
„wandelndes Lexikon des Beamten-, Ver-
sorgungs- und Tarifrechts“ heraus.

Mit dem 5-Sterne Hotel LTI Yasmin
Beach, im Ortsteil Hammamet Jasmine,
hatten wir es wieder gut getroffen: Neben
üppig eingerichteten, geräumigen Zimmern,
verfügt es über verschiedene Aufenthalts-
räumlichkeiten, in denen das All-inclusiv-
Getränkeangebot genutzt werden konnte.
Täglich gab es kostenlos Mineralwasser aufs
Zimmer. Gern besucht wurde das ange-

schlossene Brauhaus, in dem man sehr gu-
tes, frisch gebrautes Bier nach deutscher
Brauart genießen konnte. Zum Frühstück,
Mittag- und Abendessen gab es jeweils ein
sehr umfangreiches und sehr schmackhaf-
tes Essen vom Büffet. Unvergessen ist der
über 300 kg schwere Thunfisch, der fang-
frisch angeschnitten wurde.

Ausflüge führten uns u. a. nach Tunis in
die Altstadt, zu den Resten des alten Kar-
thago und nach Kairouan (die viertheiligste
Stadt des Islam) wo wir u. a. die Sidi Okba
Moschee mit ihrem aufwändig gestalteten
Gebetssaal, sowie die Moschee des Gefähr-
ten des Propheten Mohamed besuchten.

Auch das Beduinenfest mit schmackhaf-
tem Abendessen, tunesischem Wein, Kunst-
reitern mit ihren tanzenden Pferden,
Bauchtänzerinnen und Jongleure war ein
Höhepunkt unserer Reise.

Besondere Highlights waren wieder die
beiden vom GdP-Reisebegleiterteam orga-
nisierten Abendveranstaltungen, durch de-
ren Programm Dietmar Michael von der

Bundes-GdP gekonnt führte. Schon tradi-
tionsgemäß spielten alle eifrig beim GdP-
Bingo mit; dort gab es attraktive Reisen und
Hotelaufenthalte zu gewinnen.

Zum großen GdP-Abschluss-Abend hat-
ten die Animateure des Hotels gemeinsam
mit weiteren Animationsteams benachbar-
ter Hotels das Musical „Moulin Rouge“ ein-

studiert. Nicht nur unsere Reisegruppe war
von der Aufführung begeistert, sondern
auch der extra aus Tunis angereiste Sous
Directeur der tunesischen Polizei, General
Taoufik Jouini – einer der ranghöchsten
Polizeibeamten in Tunesien. Er hatte vor fast
30 Jahren ein Jahr an der jetzigen Hochschu-
le der Polizei in Münster studiert und ließ
es sich nicht nehmen, seine „Freunde von
der deutschen Polizei“ in seinem Land in
ihrer Muttersprache zu begrüßen.

Die jährliche Bundesseniorenfahrt ist
allerdings mehr als „günstig Urlaub ma-
chen“, sondern ausdrücklich auch eine
Bildungsfahrt mit gewerkschaftlichem Be-
zug. Deshalb standen neben den Möglich-
keiten der persönlichen Information bei den
Gewerkschaftssekretären Dietmar Michael
und Hans Adams auch entsprechende Vor-

träge auf dem Programm – u. a. zu den The-
men,. „Älter werden in Deutschland – zwi-
schen Vision und Wirklichkeit“ – vorgetra-
gen vom Bundesseniorenvorsitzende
Arthur Jung und „Dienstrecht nach der
Föderalismusreform“ von Hans Adams.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende
Bernhard Witthaut war angereist, um im
Vorfeld seines Vortrages zur aktuellen
Gewerkschaftspolitik mit den Kolleginnen
und Kollegen zu reden. Er behandelte die
Themen „Gewalt gegen Polizeibeamte“,
„Ablehnung des Bundeswehreinsatzes im
Innern“, „Besoldungssituation“, „Einstel-
lungssituation“ und das für die Senioren
besonders interessante Gebiet „Versor-
gungsrecht“.

Es war wieder eine erholsame und anre-
gende Reise. Danke sagen möchte ich un-
serem GdP-Reisebegleiterteam, Dietmar
Michael, Hans Adams und Thomas Klein.
Es war für alle wohltuend, sich so gut be-
treut gefühlt zu haben.                      JWP

Frühstück mit Meeresblick

Markttreiben

Gemeinsamer Ausflug in die Ruinenstadt
Karthago                 Fotos: Dietmar Michael
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Obwohl diese Begriffe heutzutage den
meisten Menschen durch zahlreiche Krimi-
nalfilme und Kriminalromane geläufig sind,
herrscht in der Öffentlichkeit hinsichtlich
der praktischen
Arbeit und der
zugrundeliegen-
den Methodik ei-
nes Profilers ein
deutlicher Infor-
mationsmangel.
Deshalb versucht
dieses Buch, dem
interessierten Le-
ser einen kriti-
schen Überblick
über die bisheri-
gen Entwicklungen und Methoden dieser
noch jungen Disziplin zu vermitteln. Aus
einer psychologischen Perspektive heraus
bietet es ihm außerdem eine Übersicht über
die bisherigen Möglichkeiten, Probleme und
Grenzen dieses interdisziplinären Arbeits-
feldes. Unter anderem werden in dem Buch
die folgenden Aspekte näher erörtert: Die
historische Entwicklung des Profiling, allge-
meine methodische Grundlagen, Ethik-
fragen, Entwicklung notwendiger Standards,
induktive vs. deduktive Methoden, klinische
vs. statistische Methoden, die Rolle der Vik-
timologie, empirische Studien, die unter-
schiedliche Entwicklung des Profiling in
Europa und Amerika, die Rolle der Psycho-
logie, psychologische Erklärungsmodelle
der Serienmörderentstehung, Ausbildungs-
erfordernisse eines Profilers und multidis-
ziplinäre Teams.
Täterprofilerstellung, Ein methoden-
kritischer Vergleich aus rechts-
psychologischer Perspektive, Markus

Täterprofilerstellung
Ein methodenkritischer Vergleich aus
rechtspsychologischer Perspektive

Das Buch verbindet Tradition und
Modernisierung der Polizei über den Begriff
der Polizistenkultur (Cop Culture). Im Mit-
telpunkt stehen Alltagserfahrungen von
Polizisten und die daraus abgeleiteten kul-
turellen Rahmungen ihrer Berufsidentität.

Während Polizeikultur die Organisation
als moderne Verwaltung und als Dienst-
leistungsagentur sieht, stehen in der Poli-
zistenkultur die Gefahrengemeinschaft, das
Einsatzgeschehen und die Lagebewältigung
im Vordergrund. Polizeikultur arbeitet mit
Visionen und ist nach außen gerichtet,
Polizistenkultur arbeitet mit Traditionen

und richtet sich in
das Innere der Po-
lizei. Cop Culture
ist oft subkulturell
geprägt, partikula-
ristisch, und sie ist
körperlich. Gleich-
wohl steht sie der
offiziellen Polizei-
kultur nicht un-
verbunden gegen-
über. Mit der
Kenntnis beider

Ebenen kann man das Funktionieren des
staatlichen Gewaltmonopols im modernen
Rechtsstaat neu verstehen.
Cop Culture – Der Alltag des Gewalt-
monopols, Männlichkeit, Handlungs-
muster und Kultur in der Polizei, Rafael
Behr, VS Verlag, 2. Auflage, 2008, 272
Seiten, 24,90 Euro, ISBN 978-3-531-
15917-1

Über den Alltag
in der Polizei

Klein anfangen, aber groß denken – das
ist das Motto des Praxisratgebers Gewalt-
prävention. Er ist für alle gedacht, die mit
Jugendlichen zu tun haben – in der Schule,
in Jugendzentren oder Vereinen. Für alle, die
mit wenig Aufwand viel erreichen wollen.
Was Sie brauchen ist ein ganzheitliches Kon-
zept und einen langen Atem. Die Autorin
zeigt, aus welchen Bausteinen ein erfolgrei-
ches Programm gegen Gewalt und Extre-
mismus besteht.

Welche Formen von Gewalt und Extre-
mismus gibt es? Werden Jugendliche tat-
sächlich gewalttä-
tiger? Welche Ge-
genstrategien wur-
den bisher gefah-
ren und welche
von ihnen verspre-
chen Erfolg?

Für den Praxis-
teil hat die Autorin
aus ihrem reichen
Erfahrungsschatz
geschöpft und wertvolle Tipps für den Um-
gang mit Gewalt und Extremismus zusam-
mengestellt. Die Autorin ist Diplom-
Psychologin. Sie arbeitete jahrelang im
schulpsychologischen Dienst des Schulam-
tes der Stadt Wiesbaden, ist in der Fortbil-
dung für Sozialpädagoginnen und -päda-
gogen sowie Lehrerinnen und Lehrern tä-
tig und Autorin zahlreicher Publikationen
zu den Themen Demokratieerziehung und
Gewaltprävention.
Brutal daneben, Rosemarie Portmann,
Stiftung Jugend und Bildung in Zusam-
menarbeit mit dem Victor Klemperer
Jugendwettbewerb, 2007, 144 Seiten,
19,80 Euro, ISBN: 978-3-89869-189-5

Brutal danebenFöhl, Verlag für Polizeiwissenschaft,
2008, 184 Seiten, 19,00 Euro, ISBN
978-3-935979-01-6
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